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BoteLossa

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lossatal,
mit einem ruhigen und besinnlichen Jahreswechsel haben wir 
einen guten Start in das Jahr 2019 gehabt. 
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien ein gesundes neues 
Jahr und dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen mögen.
Wie ich Ihnen berichtete, haben wir auch in diesem Jahr wieder 
einen großen Haushalt zu bewältigen, der sehr viele wichtige 
Investitionen enthält. 
Wollen wir hoffen, dass es den Fördermittelgebern gelingt, das 
viele Geld rechtzeitig zu bescheiden, damit z. B. solche wich-
tigen Baumaßnahmen wie die Erweiterung der Oberschule in 
Falkenhain rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig werden.
Bei unseren Veranstaltern und Organisatoren der vielen Weih-
nachts- und Adventsmärkte, die sehr gut besucht wurden, 
möchte ich mich im Namen aller noch einmal ganz herzlich be-
danken.
Auch geburtenmäßig war das Jahr 2018 ein Erfolg. Waren es 
2017 insgesamt 43 Babies (28 Jungs und nur 15 Mädchen), so 
konnten wir für 2018 eine Steigerung auf 46 Babies verzeich-
nen. 
Dieses Mal waren es 23 Jungs und 23 Mädchen. Lediglich in 
Müglenz und Frauwalde war im vergangenen Jahr kein Nach-
wuchs zu vermelden. Spitzenreiter wurde in 2018 Hohburg mit 
8 Babies. 
Doch sehen Sie selbst:

Ort weiblich männlich Gesamt
Dornreichenbach 4 1 5
Falkenhain 3 3 6
Frauwalde 0 0 0
Großzschepa 1 3 4
Heyda 0 2 2
Hohburg 3 5 8
Kleinzschepa 0 1 1
Körlitz 1 2 3
Kühnitzsch 0 1 1
Lüptitz 1 1 2
Mark Schönstädt 2 0 2
Meltewitz 1 0 1
Müglenz 0 0 0
Thammenhain 4 1 5
Voigtshain 0 1 1
Watzschwitz 1 2 3
Zschorna 2 0 2

23 23 46

Nun ist es ja seit vielen Jahren Tradition, dass unsere Neuge-
borenen von der Gemeinde ein kleines Startguthaben in Form 
eines Begrüßungsgeldes und ein paar kleine Präsente erhalten. 

Leider ist aber immer wieder zu verzeichnen, dass die frischge-
backenen Eltern es vergessen.

Auch im Jahr 2018 sind leider noch 21 Begrüßungsgelder offen. 
Also liebe Eltern, nicht so zaghaft.
Erfahrungsgemäß startet das Jahr immer mit Neujahrsfeuern 
und den dann traditionell folgenden Nachbarbieren von Hoh-
burg und Kapsdorf bzw. dem Nachbarball von Großzschepa.
Ich wünsche den ersten Großveranstaltungen viel Erfolg und 
guten Besuch.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Uwe Weigelt

Weihnachtsmann mit seinen 2 Weihnachtsengeln – Bergweih-
nacht am 09.12.2018
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Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung Lossatal
Gemeindeverwaltung Lossatal 
Rathaus Falkenhain
Karl-Marx-Str. 14 • 04808 Lossatal
Telefon 034262 488-0 • info@lossatal.eu • www.lossatal.eu

Öffnungszeiten:
Di. 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr · Mi. 9 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr · Do. 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Bereich Bürgermeister
Sekretariat des Bürgermeisters	 Frau Schmidt	 034262 488-0

Bereich Hauptamt
Hauptamt/Schulen	 Frau Markus	 034262 488-15
Ordnungsamt/Sicherheit/
Fundbüro	 Frau Born	 034262 488-16
Einwohnermeldeamt/Gewerbe	 Frau Großmann	 034262 488-17
Kultur u. Öffentlichkeitsarbeit/Sport	 Frau S. Hempel	 034262 488-13
Kindertagesstätten	 Frau Rasser	 034262 488-29
Personalangelegenheiten	 Frau Lessing	 034262 488-25

Bereich Finanz- u. Bauwesen
Finanz- u. Bauwesen/Kämmerer	 Herr Gebhardt	 034262 488-21
Kassenverwalterin/Kämmerei	 Frau Heiles	 034262 488-22
Kasse und Bewirtschaftung/
Kämmerei	 Frau C. Naumann	 034262 488-23
Steuern und Abgaben	 Frau Grüner	 034262 488-28
Gebäude- u. Liegenschafts-
management	 Frau Löwe	 034262 488-27
Bestattungswesen/Archiv	 Frau Rasser	 034262 488-29
SGL Bauverwaltung	 Frau Sommermeier	 034262 488-30
Hoch- u. Tiefbau	 Herr Kertscher	 034262 488-26
Gewässer	 Herr Zimmermann	 034262 488-19
Anlagenbuchhaltung	 Frau Stiller	 034262 488-24

Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“
Kapsdorfer Str. 36 • 04808 Lossatal/OT Hohburg
Telefon 034263 708-0 • E-Mail: verwaltung@wb-lossatal.de • www.lossatal.eu

Öffnungszeiten:
Di. 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr · Do. 9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr

Betriebsleiter	 Herr Winkelmann	 034263 708-15
Komm. stellv. Betriebsleiterin/
Sachgebietsleiterin Verwaltung	 Frau Reiche	 034263 708-20
Sachbearbeiterin Immobilien	 Frau Gastler	 034263 708-17
Sekretariat/
Sachbearbeiterin Immobilien	 Frau B. Jentzsch	 034263 708-21
Bereitschaftstelefon Immobilien		  015785044411

Sachgebietsleiter Abwasser	 Herr R. Wittig	 034263 708-18
Sachbearbeiterin
Abwassergebühren	 Frau Thieme 	 034263 708-26
Bereitschaftstelefon Abwasser		  01603784290

Sachgebietsleiter Baureparaturen/
Hausmeisterdienste	 Herr Mönicke	 034263 708-13

Sachgebietsleiter Bauhof	 Herr U. Wittig	 015785533893

Bibliothek Hohburg
Kurze Straße 1 • 04808 Lossatal
Telefon 034263 70897

Öffnungszeiten
Di. 9 - 11:30 Uhr und 14 - 18 Uhr
Do. 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

Zweigstelle Lüptitz:
Öffnungszeiten
Mi. 15 - 17 Uhr

Bibliothek Falkenhain
Karl-Marx-Straße 39 • 04808 Lossatal
Telefon 034262 441616

Öffnungszeiten
Di. 16 - 18 Uhr · Do. 11 - 18 Uhr
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•  Hauptamt
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
10.12.2018 wurde folgender Beschluss gefasst
Beschluss-Nr. 120/18-GR
des Gemeinderates Lossatal
vom 10.12.2018 – öffentlich – TOP 9
Betreff:
Beschluss -Satzung über die Betreuung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Lossatal
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt,die Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemein-
de Lossatal gemäß Anlage, bestehend aus 9 Seiten.
Weigelt
Bürgermeister

Satzung über die Betreuung von Kindern  
in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft  
der Gemeinde Lossatal
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung sowie des § 14 
des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen (SächsKitaG) in der jeweils gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Lossatal in seiner Sitzung am 
10.12.2018 folgende Satzung beschlossen:
§ 1 
Geltungsbereich
(1) Diese Satzung regelt die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen in Trägerschaft der Gemeinde Lossatal und gilt für Personen-
sorgeberechtigte, die ihre Kinder in den in § 1 Abs. 2 dieser Sat-
zung genannten Kindertageseinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 
2 - 4 SächsKitaG anmelden bzw. angemeldet haben. Die Aufgaben 
und Ziele dieser Einrichtungen ergeben sich aus § 2 SächsKitaG.
(2) In Trägerschaft der Gemeinde Lossatal befinden sich folgende 
Einrichtungen:
• Kindertagesstätte „Kinderhaus Sonnenschein“, Heydaer Stra-

ße 3, 04808 Lossatal OT Dornreichenbach
• Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“, Karl-Marx-Str. 35,

04808 Lossatal OT Falkenhain
• Kindertagesstätte „Käferparadies“, Am Hirtenteich 16,

04808 Lossatal OT Thammenhain
• Kindertagesstätte Hort „Abenteuerland“, An der Schule 3,

04808 Lossatal OT Hohburg

§ 2 
Aufnahme
(1) Voraussetzung für die Betreuung in einer Kindertageseinrich-
tung ist ein wirksamer Betreuungsvertrag zwischen der Gemeinde 
Lossatal und den Personensorgeberechtigten.
(2) Gemäß § 7 Abs. 1 SächsKitaG haben die Erziehungsberechtig-
ten vor der erstmaligen Aufnahme des Kindes in einer Kinderta-
geseinrichtung nachzuweisen, dass das Kind ärztlich untersucht 
worden ist und keine gesundheitlichen Bedenken gegen den 
Besuch der Einrichtung bestehen. Der ärztliche Nachweis soll 
bei Krippen-, Kindergarten- und ggf. Hortkindern nicht älter als  
8 Tage sein. Wird der Nachweis nicht erbracht oder ist er älter als 
oben angegeben, darf das Kind die Einrichtung nicht besuchen. 
Ferner haben sie nachzuweisen, dass das Kind seinem Alter und 

Gesundheitszustand entsprechend alle öffentlich empfohlenen 
Schutzimpfungen erhalten hat. Ist dies nicht der Fall, muss auf 
der ärztlichen Bescheinigung festgehalten werden, dass die Per-
sonensorgeberechtigten ihre Zustimmung zu bestimmten Schutz-
impfungen nicht erteilen.
(3) Die Eingewöhnung beginnt mit Aufnahme des Kindes in die Kin-
dertagesstätte und beträgt in der Regel 4 Wochen. 
Die Gestaltung und die Dauer der Eingewöhnungsphase sind von 
den individuellen Bedingungen des Kindes abhängig und werden 
von der Kindertageseinrichtung auf Grundlage der Konzeption ge-
staltet.
§ 3 
Betreuungsangebote, 
Abschluss eines Betreuungsvertrages
(1) In Kindertageseinrichtungen werden die Kinder auf Grundlage 
eines Betreuungsvertrages zwischen den Personensorgeberech-
tigten und der Gemeinde Lossatal für die dort festgelegte Betreu-
ungsdauer betreut. Änderungen der Betreuungsdauer bedürfen 
einer schriftlichen Änderung des Betreuungsvertrages. Findet ein 
regelmäßiges Auftreten der Überschreitung der vereinbarten Be-
treuungsdauer statt, ist der Betreuungsvertrag entsprechend des 
Bedarfs anzupassen.
(2) In Kinderkrippen und Kindergärten werden innerhalb der Öff-
nungszeiten folgende täglichen Betreuungszeiten angeboten:
1. bis zu 4,5 Stunden
2. bis zu 6 Stunden
3. bis zu 9 Stunden.
Wird in begründeten Fällen eine über 9 Stunden pro Tag hinausge-
hende Betreuungszeit benötigt, ist in Absprache mit der Leitung 
und dem Träger der Einrichtung auch eine längere Betreuungszeit 
innerhalb der Öffnungszeit möglich. Durch den Personensorgebe-
rechtigten ist hierfür ein Nachweis über den Bedarf der längeren 
Betreuungszeit zu erbringen.
(3) → Im Hort werden innerhalb der Öffnungszeiten folgende täg-
lichen Betreuungszeiten angeboten:
1. bis zu 5 Stunden
2. bis zu 6 Stunden
Die Hortbetreuung schließt sich dem Unterricht unmittelbar an. 
Die Aufsichtspflicht wird durch das Fachpersonal gewährleistet.
(4) Die Erhebung der Elternbeiträge und weiterer Entgelte erfolgt 
auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Elternbei-
trägen und weiteren Entgelten der Gemeinde Lossatal (Elternbei-
tragssatzung).
§ 4 
Öffnungszeiten
(1) In der Regel sind die Kindertagesstätten von 6:00 – 17:00 Uhr 
geöffnet. Individuell abweichende Öffnungs- und Schließzeiten 
werden in der Konzeption der jeweiligen Kindertageseinrichtung 
aufgeführt. Die Festlegung dieser Zeiten werden gemäß § 5 Sächs-
KitaG in Abstimmung mit dem Elternrat, durch die Gemeinde Los-
satal und der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verein-
bart.
(2) Im Aufnahmegespräch ist mit dem/der Leiter/in der Kinderta-
geseinrichtung der jeweilige Bedarf an entsprechenden Betreu-
ungszeiten abzusprechen. Weiterhin ist eine Ruhezeit der Kinder 
in den Kindertagesstätten zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr si-
cherzustellen. Der Hort ist von der Ruhezeit ausgenommen.
(3) Die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Lossatal können 
zeitweise, an Tagen vor bzw. nach gesetzlichen Feiertagen (soge-
nannten Brückentagen) nach Bedarfsermittlung geschlossen wer-
den. 
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(2) Über die Aufnahme des Kindes in der Kindertageseinrichtung 
entscheidet die Leitung der jeweiligen Einrichtung in Abstimmung 
mit der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Lossatal.
Die Aufnahme von Kindern mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Lossatal hat Vorrang.
(3) Die verbindliche Anmeldung eines Kindes erfolgt durch Ab-
schluss eines Betreuungsvertrages durch die Personensorgebe-
rechtigten, der Leitung der jeweiligen Einrichtung und der Gemein-
de Lossatal in der Regel zum ersten des Monats.
(4) Änderungsmitteilungen haben schriftlich zu erfolgen. Die Än-
derungsfrist beträgt 1 Monat und kann nur zum Monatsende er-
folgen.
(5) Die Abmeldung eines Kindes aus einer Kindertageseinrichtung 
erfolgt durch schriftliche Kündigung des Betreuungsvertrages. Die 
Kündigungsfrist beträgt einen Monat und kann nur zum Monats-
ende erfolgen.
(6) Einer Kündigung des Betreuungsvertrages bedarf es nicht, 
wenn das Kind in eine andere Kindertageseinrichtung wechselt, 
dessen Träger die Gemeinde Lossatal ist und ohne dass sich das 
Betreuungsangebot ändert. Bei einem solchen Wechsel bedarf es 
der Änderung des Betreuungsvertrages, die spätestens 14 Tage 
vor dem geplanten Wechsel erfolgt sein muss. Die neue Einrich-
tung tritt dabei in den bestehenden Betreuungsvertrag ein.
(7) Ohne Kündigung endet der Betreuungsvertrag für Kindergar-
tenkinder mit Eintritt des Kindes in die Schule. Sowie für Hortkin-
der, wenn das Kind die 4. Klasse beendet hat. Dabei schließt das 
4. Schuljahr die sich anschließenden Sommerferien ein. Besucht 
das Kind nicht den Hort in den Sommerferien, gilt Abschnitt 1, § 7 
Abs. 5 dieser Satzung.
(8) Die Gemeinde Lossatal kann den Betreuungsvertrag bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes zum Monatsende mit einer Kündi-
gungsfrist von 14 Tagen kündigen.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:
1. die Personensorgeberechtigten mit der Zahlung des Eltern-

beitrages in Verzug sind und die Höhe des rückständigen El-
ternbeitrages einen Monatsbetrag oder mehr beträgt,

2. im Rahmen der Betreuung festgestellt wird, dass die Betreu-
ung in der Einrichtung für das Wohl des Kindes nicht die ge-
eignete ist,

3. die Kindertageseinrichtung geschlossen wird.
(9) Sofern seitens der Gemeinde Lossatal das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung nach § 7 Abs. 8 Ziffer 1 wegen Zahlungsver-
zug ausgeübt wurde, ist eine Wiederaufnahme des Kindes grund-
sätzlich nur nach vollständiger Begleichung der rückständigen 
Zahlungen möglich.
§ 8 
Pflichten der Personensorgeberechtigen
(1) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim 
Kind oder im häuslichen Wohnumfeld des Kindes sind die Perso-
nensorgeberechtigten zur unverzüglichen Mitteilung an die Lei-
tung der Kindertageseinrichtung verpflichtet. In diesen Fällen darf 
die Einrichtung erst dann wieder besucht werden, wenn eine ärzt-
liche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.
(2) Das Fernbleiben des Kindes von einer Einrichtung ist dem Per-
sonal der Kindertageseinrichtung bis spätestens 8:00 Uhr am glei-
chen Tag mitzuteilen.
(3) Die im Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit ist von 
den Personensorgeberechtigten einzuhalten.
§ 9 
Pflichten der Kindertageseinrichtungen
(1) Die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung ge-
ben den Personensorgeberechtigten bei Bedarf Gelegenheit zum 
Gespräch bzw. zur Aussprache. Dies muss unverzüglich mit der 
Möglichkeit der Terminabsprache geschehen.
(2) Treten die im Bundesseuchengesetz (§ 45) genannten Krank-
heiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung 
der Kindertages-einrichtungen verpflichtet, unverzüglich die Ge-
meinde Lossatal sowie das Gesundheitsamt zu unterrichten und 
dessen Weisungen zu befolgen.

Besteht für die Personensorgeberechtigten ein berufsbedingt be-
gründeter Bedarf, wird eine Betreuung der Kinder in einer Kinder-
einrichtung der Gemeinde Lossatal gewährleistet. Die Elternbei-
tragspflicht bleibt von den vorgenannten Schließungen unberührt.
§ 5 
Aufsichtspflicht
(1) Die Kinder sind innerhalb der Öffnungszeiten der Kindertages-
einrichtung unter Einhaltung der im Betreuungsvertrag festgeleg-
ten Betreuungszeiten durch die Personensorgeberechtigten oder 
einen Bevollmächtigten zu bringen und wieder abzuholen.
(2) Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Fachpersonals beginnt 
mit der Übergabe des Kindes durch die Personensorgeberechtig-
ten/Bevollmächtigten in der Kindertageseinrichtung an die/den 
Erzieher/in bzw. mit der Übernahme der Kinder nach Beendigung 
des Unterrichts. Diese endet mit der Übergabe des Kindes durch 
die/den Erzieher/in an den Personensorgeberechtigten/Bevoll-
mächtigten, mit Verabschiedung bzw. wenn möglich mit Einstieg 
in den Bus.
(3) Ausnahmen von Abs. 1 sind schriftlich zwischen den Personen-
sorgeberechtigten und der Leiterin bzw. dem Leiter der Kinderein-
richtung zu vereinbaren.
Dies gilt:

- für die Abholung durch bevollmächtigte Personen,
- wenn das Kind den Weg von zu Hause in die Kindereinrichtung

und/oder von der Kindereinrichtung nach Hause ohne Beglei-
tung zurücklegen soll; hier sind die konkreten Zeiten genau 
anzugeben,
Abs. 2 gilt sinngemäß für die An- und Abmeldung durch das 
Kind,

- wenn Kinder allein den Schulbus oder öffentliche Verkehrsmit-
tel in Anspruch nehmen.

Abholberechtigte Personen müssen sich auf Anfrage ausweisen 
können.
(4) Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Kindern und Personen-
sorge-berechtigten innerhalb und außerhalb der Kindertagesein-
richtungen obliegt die Aufsichtspflicht den Personensorgeberech-
tigten. Dies gilt nicht für Zeiträume, in denen die Kinder dort im 
Rahmen ihrer Gruppen an Aufführungen teilnehmen.
§ 6 
Gastkinder
(1) Gastkinder sind Kinder, die nur vorübergehend eine Kinderta-
geseinrichtung besuchen.
Auch Kinder, die Freizeitangebote des Hortes zeitweilig nutzen 
wollen, sind Gastkinder.
(2) In den Kindereinrichtungen können in Ausnahmesituationen 
Gastkinder bei begründetem Betreuungsbedarf je nach Verfügbar-
keit freier Plätze für alle Betreuungsangebote aufgenommen wer-
den, wenn in der Einrichtung freie Plätze bestehen und dadurch 
kein zusätzlicher Personalbedarf im Sinne von § 12 Abs. 2 Sächs-
KitaG entsteht. Der Besuch eines Gastkindes ist bei der Gemeinde 
Lossatal schriftlich vor Aufnahme von Personensorgeberechtig-
ten zu beantragen. Auf die Betreuung als Gastkind besteht kein 
Rechtsanspruch.
(3) Gastkinder werden auf Grundlage einer vertraglichen Vereinba-
rung zwischen den Personensorgeberechtigten und der Gemeinde 
Lossatal betreut.
(4) Für Gastkinder werden Elternbeiträge entsprechend der Eltern-
beitragssatzung erhoben und sind auf der Grundlage eines Gebüh-
renbescheides zu zahlen.
§ 7 
Anmeldung, Abmeldung, Kündigung und  
Beendigung der Betreuung
(1) Die Anmeldung für die Aufnahme in eine Kindertageseinrich-
tung hat frühestens 6 Monate vor Beginn der beabsichtigten Auf-
nahme des Kindes in die Einrichtung zu erfolgen.
Im Hort sollte die Anmeldung mit der Anmeldung zur Grundschule 
erfolgen. Über die Aufnahme des Kindes entscheidet die Gemein-
de Lossatal.
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- das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit und die Be-
dürfnisse der Kindertageseinrichtung zu gewinnen.

(6) Vor wichtigen Entscheidungen der Gemeinde Lossatal, die Kin-
dertagesstätte betreffend, ist der Elternbeirat anzuhören.
Hierzu gehören insbesondere:
1. die Festlegung der Öffnungszeiten,
2. die Erarbeitung oder Änderung der Konzeption der Kinderta-

geseinrichtung,
3. die Durchführung von Baumaßnahmen, die den laufenden Be-

trieb der Kindertageseinrichtung beeinträchtigen,
4. Änderungen bei der Essenversorgung,
5. die Durchführung zusätzlicher Angebote in der Kindertages-

einrichtung, deren Kosten die Personensorgeberechtigten zu 
tragen haben,

6. der Wechsel des Trägers der Einrichtung,
7. die Schließung der Einrichtung oder die Zusammenlegung mit 

einer anderen Einrichtung.

§ 13 
Gemeinnützigkeit
(1) Die Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Gemein-
de Lossatal verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Zweck ist die Förderung von Bildung und Er-
ziehung von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter sowie die 
Ergänzung der Erziehung der Kinder in der Familie. Dieser Zweck 
wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung von Kinder-
krippen, Kindergärten und Hort.
(2) Die kommunalen Kindertageseinrichtungen sind selbstlos tä-
tig; sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Mittel der Kindertageseinrichtungen dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gemeinde Lossatal 
erhält keine Zuwendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtun-
gen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kin-
dertageseinrichtung fremd sind, begünstigt werden.
(4) Die Gemeinde Lossatal erhält bei Auflösung oder Wegfall ei-
ner Kindertageseinrichtung oder beim Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den 
gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage zurück.
§ 14 
Datenerhebung
(1) Für die Bearbeitung des Antrages auf Aufnahme eines Kindes in 
eine Kindertageseinrichtung, für den Abschluss des Betreuungs-
vertrages sowie für die Erhebung der Betreuungsgebühren haben 
die Personensorgeberechtigten gem. § 60 Abs. 1 SGB I eine ent-
sprechende Mitwirkungspflicht. Daher werden falls erforderlich, 
gem. § 35 i.V.m. § 60 SGB I, §§ 61 ff. SGB VIII und § 67 bis 85 a 
SGB X und gem. § 12 ff SächsDSchG folgende Daten erhoben und 
gespeichert:
Allgemeine Daten:
- Name und Anschrift der Personensorgeberechtigten und der 

Kinder
- Geburtsdatum der Kinder
- Telefonnummer und ggf. E-Mail der Personensorgeberechtig-

ten
- Familienverhältnisse
- Bank- und Kontodaten für Lasteinzug
(2) Mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten können 
Telefonnummer und E-Mail-Adressen dritter Personen nach deren 
Zustimmung erhoben und gespeichert werden. Rechtsgrundlagen 
der Datenerhebung und Speicherung von Daten: Sozialgesetz-
buch, Bundessozialhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsisches Daten-
schutzgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung
§ 15 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.02.2019 in Kraft.
Gleichzeitig treten die folgenden Satzungen außer Kraft:

(3) Bei Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung kann der/
die Leiter/in zum Schutz des Kindes verlangen, dass das Kind un-
verzüglich einem Arzt vorgestellt wird.
(4) Die Festlegungen zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung entsprechend der Vereinbarung zur Um-
setzung des Schutzauftrages für das Kindeswohl in Einrichtungen 
und Diensten der Jugendhilfe gemäß § 8a SGB VIII sind umzuset-
zen. Die Gemeinde Lossatal ist als Träger der Kindertageseinrich-
tung in Fällen der Kindeswohlgefährdung umgehend in Kenntnis 
zu setzen.
(5) Alle nicht in dieser Satzung geregelten einrichtungsspezifi-
schen Bedingungen, die für einen störungsfreien Ablauf in der Kin-
dertageseinrichtung unerlässlich sind, werden in der Konzeption 
bzw. Hausordnung festgehalten.
§ 10 
Versicherung
Alle in den Kindertageseinrichtungen mit einem gültigen Betreu-
ungsvertrag
angemeldeten Kinder sind über den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger der Gemeinde Lossatal auf dem direkten Weg zur Kin-
dertageseinrichtung, während des Aufenthaltes in der Einrichtung 
und auf dem direkten Heimweg nach § 2 Abs.1 Nr. 8 SGB VII ge-
setzlich versichert.
§ 11 
Essensversorgung
In den Kindertageseinrichtungen stellt die Gemeinde Lossatal 
eine Essensversorgung der Kinder sicher. Das Angebot über die 
verschiedenen Formen der Essensversorgung richtet sich nach der 
Konzeption der jeweiligen Einrichtung.
Das Essenentgelt wird entsprechend der Betreuungsart gesondert 
vom Essensanbieter berechnet. Dazu erfolgt der Abschluss eines 
privatrechtlichen Vertrages zwischen dem Essensanbieter und den 
Personensorgeberechtigten.
§ 12 
Mitwirkung der Personensorgeberechtigten
(1) Die Mitwirkung der Personensorgeberechtigten wird gem. § 6 
SächsKitaG in allen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Los-
satal umgesetzt.
(2) Die Elternversammlung dient der Beteiligung der Personensor-
geberechtigten an allen wesentlichen Angelegenheiten, die die 
Kindertageseinrichtungen betreffen.
Die Elternversammlung wählt den Elternbeirat.
Die Zahl der Elternbeiratsmitglieder soll mindestens 3 Mitglieder 
betragen. Sie soll 11 Mitglieder nicht überschreiten. Die Mitglied-
schaft im Elternbeirat beginnt mit der Verkündung des Wahlergeb-
nisses und endet mit Amtsantritt des neuen Elternbeirates. Sie 
endet auch, wenn kein Kind des Mitgliedes mehr die Kindertages-
einrichtung besucht.
(3) Wahlberechtigt und wählbar sind in der Elternversammlung an-
wesende Personensorgeberechtigte. Gewählt ist, wer die einfache 
Mehrheit der gültigen Stimmen der anwesenden Personensorgebe-
rechtigten erhält. Diese haben für jedes ihrer in der Kindertagesein-
richtung aufgenommenen Kinder eine gemeinsame Stimme.
(4) Im Anschluss an die Wahl tritt der Elternbeirat zur konstituie-
renden Sitzung zusammen und kann mit einfacher Mehrheit einen 
Vorsitzenden und dessen Vertreter wählen. An den Sitzungen des 
Elternbeirates sollen in der Regel ein Beauftragter der Gemeinde 
Lossatal sowie die Leitung der Kindertageseinrichtung teilneh-
men.
(5) Der Elternbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
- Anregungen für die Abläufe und Inhalte der Kindertagesein-

richtung zu geben,
- Unterstützung der Fachkräfte bei der Gestaltung von Veranstal-

tungen,
- Wünsche, Anregungen und Vorschläge, die von den Sorgebe-

rechtigten an ihn herangetragen werden, der Leitung der Kin-
dertageseinrichtung oder der Gemeinde Lossatal zu übermit-
teln
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Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
und weiteren Entgelten für die Betreuung  
von Kindern in Kindertageseinrichtungen der 
Gemeinde Lossatal (Elternbeitragssatzung)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung, der §§ 2 und 
9 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) und des  
§ 15 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen (SächsKitaG) in der jeweils gültigen Fassung, 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lossatal in seiner Sitzung am 
19.12.2018 folgende Satzung beschlossen
§ 1 
Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für Personensorgeberechtigten, deren Kin-
der in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde 
Lossatal im Sinne von § 1 Abs. 2-4 SächsKitaG betreut werden.
(2) Für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in Kindertages-
einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 1 Abs. 2-4 Sächs-
KitaG im Gemeindegebiet Lossatal betreut werden, gilt der § 4  
Abs. 1, 2, 3 u. 6 der Satzung i. V. m. der Anlage 1 zu § 4 der Eltern-
beitragssatzung.
§ 2 
Beitragspflicht
(1) Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Gemeinde Lossatal erhebt die Gemeinde Lossatal 
Elternbeiträge und weitere Entgelte.
(2) Die Beitragspflicht entsteht mit Aufnahme eines Kindes in eine 
Kindertages-einrichtung mit dem Beginn des Monats, in dem das 
Kind in die Einrichtung aufgenommen wird. Sie endet, unter Ein-
haltung der Kündigungsfrist, zum Monatsende.
(3) Für Kinder, die in einem Monat den Kindergarten als auch den 
Hort besuchen, richtet sich die Elternbeitragsgebühr nach dem 
Aufnahmedatum im Hort.
Hier gilt die Stichtagsregelung zum 15. des Monats. Liegt das Auf-
nahmedatum nach dem 15. wird das Kind den gesamten Monat als 
Kindergartenkind berechnet. Liegt das Aufnahmedatum im Hort 
vor bzw. am 15. des Monats wird das Kind als Hortkind berechnet.
(4) Die Pflicht zur Zahlung weiterer Entgelte gemäß § 4 Abs. 5 die-
ser Satzung entsteht mit der Inanspruchnahme der Betreuung.
(5) Krankheit, Kur und Urlaub des betreuten Kindes führen bei lau-
fenden Betreuungsverträgen nicht zu einer Minderung bzw. einem 
Wegfall des Elternbeitrages. Gleiches gilt für vorübergehende Be-
triebsferien und die zeitweise Schließung der Kindertageseinrich-
tung, welche die Dauer von einem Monat nicht überschreiten.
(6) Im Falle eines ununterbrochenen Fehlens infolge Krankheit mit 
ärztlicher Bescheinigung oder einem Kuraufenthalt von mehr als 
vier Wochen hintereinander, kann auf Antrag der Personensorge-
berechtigten bei der Gemeinde Lossatal ein Erlass des Elternbei-
trages für die darüber hinausgehende Zeit erfolgen.
§ 3 
Abgabenschuldner
Schuldner des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte sind die 
Personen-sorgeberechtigten. Bei einer Mehrheit von Personensor-
geberechtigten
haften diese als Gesamtschuldner.
§ 4 
Höhe der Elternbeiträge und weiterer Entgelte
(1) Bemessungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die durch-
schnittlichen zuletzt bekanntgemachten Betriebskosten entspre-
chend § 14 Abs. 2 SächsKitaG eines Platzes je Einrichtungsart, 
ohne die Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete.
(2) Die Höhe der zu entrichtenden Elternbeiträge und der weiteren 
Entgelte je Betreuungsformen und -zeiten sind in der Anlage 1 zu 
dieser Satzung geregelt.
(3) Für Gastkinder werden dieselben Beiträge und Entgelte ent-
sprechend der Anlage 1 erhoben.

- Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen in Trägerschaft der Gemeinde Lossatal und über die 
Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen,

      Beschluss Nr. GR-9-11-III-12 vom 11.07.2012
- 1. Änderungssatzung der Satzung über die Betreuung von Kin-

dern in Kindertages-Einrichtungen in Trägerschaft der Gemein-
de Lossatal und über die Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen vom 04.05.2016

- 2. Änderungssatzung der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertages-Einrichtungen in Trägerschaft der 
Gemeinde Lossatal und über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen, Beschluss Nr. GR-1-63-II-16 vom 
20.06.2016

- 3. Änderungssatzung der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertages-Einrichtungen in Trägerschaft der 
Gemeinde Lossatal und über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen, Beschluss Nr. GR-2-81-III-17 vom 
13.09.2017

Falkenhain, den 11.12.2018
Uwe Weigelt
Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannte Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Weigelt
Bürgermeister

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
19.12.2018 wurde folgender Beschluss gefasst
Beschluss-Nr. 127/18-GR
des Gemeinderates Lossatal
vom 19.12.2018 – öffentlich – TOP 2
Betreff:
Beschluss - Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und 
weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen der Gemeinde Lossatal (Elternbeitragssatzung)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt,die Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Lossatal gemäß 
Anlage, bestehend aus 6 Seiten.
Weigelt
Bürgermeister
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§ 6 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.02.2019 in Kraft.

Falkenhain, den 20.12.2018

Uwe Weigelt
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-
mO wegen Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannte Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Weigelt
Bürgermeister

(4) In der Eingewöhnungszeit von mindestens einem Monat in der 
Kinderkrippe bzw. im Kindergarten wird ein Elternbeitrag wie für 
4,5 Stunden der jeweiligen Betreuungsart entsprechend der An-
lage 1 erhoben.
(5) Berechnungsgrundlage für die weiteren Entgelte sind bei der 
Inanspruchnahme zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb der 
Öffnungszeit der Einrichtung die zuletzt bekannt gemachten Be-
triebskosten, im Übrigen die tatsächlich entstehenden Aufwen-
dungen.
(6) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb 
der Öffnungszeiten überschritten, werden weitere Entgelte für das 
erweiterte Betreuungsangebot erhoben. Für jede weitere angefan-
gene Stunde wird ein Entgelt entsprechend der Anlage 1 erhoben. 
Bei einer regelmäßigen Überschreitung an mehr als 2 Tagen in der 
Woche ist eine Änderung des Betreuungsvertrags mit einer höhe-
ren Betreuungszeit zu vereinbaren.
(7) Kinder die für den Ferienhort angemeldet sind, müssen für an-
gemeldete und geplante Veranstaltungen auch bei Nichtteilnahme 
bezahlen. Nur die Vorlage eines Krankenscheines gibt die Berech-
tigungsgrundlage Geld zurück zu erhalten.
§ 5 
Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge 
und weiteren Entgelte
(1) Die Höhe des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte wird 
durch Bescheid der Gemeinde Lossatal festgesetzt.
(2) Der Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Gemeinde Lossatal ist jeweils zum 10. Werktag 
eines Monats für den laufenden Monat fällig, frühestens jedoch 
14 Tage nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides. In Absprache 
mit dem Träger sind Ausnahmen zulässig.
(3) Die weiteren Entgelte und der Elternbeitrag für Gastkinder 
werden am Ende des Monats für den abgelaufenen Monat fällig, 
frühestens jedoch 14 Tage nach Bekanntgabe des Abgabebeschei-
des.

Anlage 1 zu § 4 der Elternbeitragssatzung der Gemeinde Lossatal
Höhe der Elternbeiträge und weiterer Entgelte gemäß § 15 Abs. 1 und 2 SächsKitaG – Stand: 01.02.2019
(Berechnungsgrundlage: Betriebskosten des HH-Jahres 2016)

Zusätzlich zu erhebendes Entgelt bei Überschreitung der vertraglich vereinbarten Betreuungsdauer gemäß § 4 Abs. 2 u. 5 dieser Sat-
zung:

Betreuungsart Entgelt für Mehrbetreuungsstunden/stündlich
Kinderkrippe 4,55 €
Kindergarten 2,55 €
Hort 2,00 €
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•  Ordnungsamt
Mitteilung aus dem Ordnungsamt
Immer wieder ist festzustellen, dass Mitbürger an Wegrändern 
und in der freien Natur unzulässig ihre Haus- und Gartenabfälle 
ablagern. Diese Handlungsweise trägt keinesfalls zum Schutz der 
Natur und zur Verschönerung unseres Lebensumfeldes bei.
Durch die Abfallwirtschaft des Landkreises Leipzig wird für alle Ar-
ten von Abfällen die Möglichkeit der Entsorgung angeboten. Daher 
ist es nicht notwendig, unsere Umwelt mit derartigen „Dreckhau-
fen“ zu belasten.
Alle Einwohner unserer Gemeinde sind aufgerufen, sich aktiv für 
die Sauberhaltung unserer Umwelt einzusetzen. Halten Sie die Au-
gen offen und tragen Sie dazu bei, den Umweltsündern das Hand-
werk zu legen! Melden Sie Ihre Feststellungen dem Ordnungsamt 
der Gemeinde!

Born
Ordnung und Sicherheit

•  Finanzverwaltung
Fällige Zahlungstermine 2019
15.02.2019 • Gewerbesteuervorauszahlung

• Grundsteuer (Ratenzahler)
• Nutzungsentgelte/Pachten

15.05.2019 • Gewerbesteuervorauszahlung
• Grundsteuer (Ratenzahler)
• Nutzungsentgelte/Pachten

01.07.2019 • Grundsteuer (Jahreszahler)
15.08.2019 • Gewerbesteuervorauszahlung

• Grundsteuer (Ratenzahler)
• Nutzungsentgelte/Pachten

30.09.2019 • Pachten
15.11.2019 • Gewerbesteuervorauszahlung

• Grundsteuer (Ratenzahler)
• Nutzungsentgelte/Pachten

Weitere individuelle Zahlungstermine entnehmen Sie bitte Ihren 
jeweiligen Bescheiden. Wir bitten, diese einzuhalten bzw. bei Teil-
nahme am Lastschriftverfahren für die entsprechende Deckung auf 
dem Konto zu sorgen oder uns entsprechend zu informieren, um 
Ihnen und uns zusätzliche Kosten zu ersparen. Für zurückgebuchte 
Lastschriften berechnen die Banken uns derzeit bis zu 3,00 Euro, 
welche wir unvermindert an Sie weitergeben müssen. Möchten Sie 
in Zukunft Ihre Steuern und Abgaben auch bequem von uns ein-
ziehen lassen, dann erhalten Sie dafür in unserer Gemeinde – Fi-
nanzverwaltung – das erforderliche SEPA-Basis-Lastschriftmandat. 
Alternativ dazu kann dieses auch von unserer Internetseite www.
lossatal.eu unter der Rubrik Rathaus ➝ Organisation ➝ Formulare 
➝ SEPA-Lastschrift-Mandat heruntergeladen werden.
Falkenhain, 23.01.2019
Naumann
Stellv. Kassenverwalterin

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung 
der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019
Festsetzung der Grundsteuer
Gemäß Grundsteuergesetz, § 27 Abs. 3, wird für die Gemeinde 
Lossatal die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 in der zu-
letzt veranlagten Höhe festgesetzt. Diese Festsetzung gilt für 
alle Grundsteuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2019 kei-
nen schriftlichen Grundsteuerbescheid erhalten. Für den Steuer-
schuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, die sich sonst bei Zustellung 
eines schriftlichen Steuerbescheides ergeben würden.
Ein neuer Grundsteuerbescheid wird nur erteilt, wenn Änderungen 
in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In die-

Sitzungen des Gemeinderates Lossatal
Die nächste Gemeinderatssitzung des Gemeinderates Lossatal 
findet

am Mittwoch, dem 13.02.2019, um 19:00 Uhr
in der Oberschule im Lossatal Falkenhain,

Karl-Haupt-Straße 3 in 04808 Lossatal,
statt.
Die Tagesordnung wird entsprechend der Bekanntmachungs-
satzung vom 12.01.2012 an den in § 5 genannten Stellen ver-
öffentlicht.
Uwe Weigelt
Bürgermeister

•  Einwohnermeldeamt

Öffentliche Bekanntmachung  
zum Widerspruchsrecht
gegen die Übermittlung von Meldedaten  
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Nach dem Bundesmeldegesetz ist die Gemeinde Lossatal als 
Meldebehörde zu verschiedenen Datenübermittlungen von Per-
sonendaten aus dem Melderegister verpflichtet.
Gegen folgende Datenübermittlungen kann durch Ausübung ei-
nes Widerspruchrechtes die Weitergabe bzw. Übermittlung von 
Daten verhindert werden:
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.)
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.)
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die mel-
depflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der 
meldepflichtigen Person angehören
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
BMG i. V. m. § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.)
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 1 BMG wi-
dersprechen.)
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für Wehrpflicht
(Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Da-
tenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung 
mit (i. V. m.) § 58 c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz widerspre-
chen.)
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Lossatal, Einwohnermeldeamt, Karl-Marx-Straße 14, 
04808 Lossatal OT Falkenhain, eingelegt werden.
Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Homepage 
www.lossatal.eu unter der Rubrik Bürgerservice – Auskunfts-
bzw. Übermittlungssperre-
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Kontoverbindung für Überweisungen
Bitte überweisen Sie die jeweilige Steuer auf das Konto der Ge-
meinde Lossatal
VR Bank Muldental e.G.
IBAN: DE55 8609 5484 0350 0266 65 BIC: GENODEF1GMV

Sparkasse Muldental
IBAN: DE84 8605 0200 1020 0044 24 BIC: SOLADES1GRM
unter Angabe Ihres Kassenzeichens.

Falkenhain, den 23.01.2019

Weigelt
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Bekanntmachung der Gemeinde Lossatal über 
die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) gelten Satzungen ein Jahr nach Ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Falkenhain, den 23.01.2019

Weigelt
Bürgermeister

sen Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Finanz-
amtes ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern, 
die im Anmeldeverfahren (Ersatzbemessungsgrundlage gemäß  
§§ 42 – 44 GrStG) erhoben werden. Für diese Grundstücke gilt die 
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung (§§ 164 u. 
168 Abgabenordnung).
Bis zur Bekanntgabe einer neuen Steuerfestsetzung sind nach 
Ablauf eines Jahres gemäß § 29 GrStG Vorauszahlungen entspre-
chend der bisherigen Jahressteuerschuld zu den angegebenen Fäl-
ligkeitsterminen zu entrichten.
Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
werden gebeten gemäß § 28 GrStG die Grundsteuer 2018 wie folgt 
zu begleichen:
- Quartalszahler zum 15.02.; 15.05.; 15.08. und 15.11.
- Halbjahreszahler zum 15.02. und 15.08.
- Jahreszahler auf Antrag zum 01.07.
- ohne Antrag und Kleinbeträge zum 15.08.

Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für das 
Jahr 2019 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.
Diese Bekanntmachung gilt mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Amtsblattes als bekannt gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung 
Lossatal, Karl-Marx-Str. 14, OT Falkenhain in 04808 Lossatal, ein-
zulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, d. h. 
der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgemäß zu bezahlen.
Allgemeine Hinweise
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuerschuldner 
bis zum Ablauf des Jahres in dem der Verkauf stattgefunden hat. 
Die Entlastung von der Grundsteuer erfolgt erst nach der Verarbei-
tung des vom Finanzamt eingegangenen Messbescheides durch 
die Gemeinde Lossatal bzw. Erlass eines Grundsteuerbescheides. 
Eine Vereinbarung im Kaufvertrag über den Steuerübergangster-
min hat nur privatrechtliche Bedeutung im Innenverhältnis zwi-
schen Veräußerer und Erwerber und hebt die öffentlich-rechtliche 
Steuerschuld nicht auf.

•  Sonstiges
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl zum Bürgermeister  
der Gemeinde Lossatal am Sonntag, dem 10. März 2019
Es wurden folgende Wahlvorschläge durch den Gemeindewahlausschuss zugelassen:
Bezeichnung des
Wahlvorschlages
(Name der
Partei/Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/Kennwort)

Bewerber
(Familienname,
Vorname)

Beruf oder
Stand

Geburtsjahr Anschrift
(Hauptwohnung, evtl.
Erreichbarkeitsanschrift
§ 20 KomWO)

Weigelt Weigelt, Uwe Bürgermeister 1963 Dr.-Robert-Koch-Straße 13
04808 Lossatal
OT Lüptitz

Christlich Demokratische
Union Deutschlands, CDU

Fandrey, Ulrich Dipl.-Ing. für
Maschinenbau

1962 Zu den Lossawiesen 8
04808 Lossatal
OT Falkenhain

Falkenhain, den 23.01.2019

Großmann
Vors. Gemeindewahlausschuss
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Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Bürgermeister 
am Sonntag, dem 10. März 2019 in der Gemeinde Lossatal
1.	� Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde Los-

satal
wird in der Zeit vom 18. bis 22. Februar 2019 während der allge-
meinen Öffnungszeiten
Dienstag		 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch	 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag	 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
und zusätzlich am
Montag und Freitag jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr
in der Gemeinde Lossatal - Einwohnermeldeamt -, Karl-Marx-Stra-
ße 14, 04808 Lossatal OT Falkenhain für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereit gehalten. Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, 
Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der zu seiner Person eingetragenen Daten 
zu überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Die Einsichtnahme 
in Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für diese im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der genannten Frist ist 
die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und das Anfertigen von 
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zuläs-
sig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts 
einzelner bestimmter Personen steht und der Wahlberechtigte Tat-
sachen glaubhaft gemacht hat, aus denen sich die Unrichtigkeit des 
Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser Personen ergeben kann. 
Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden und un-
beteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
Für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden zweiten Wahl-
gang wird dasselbe Wählerverzeichnis benutzt; eine nochmalige 
Auslegung findet nicht statt.
2.	� Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 

oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtnahme, spä-
testens am 22. Februar 2019 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeinde 
Lossatal, - Einwohnermeldeamt -, Karl-Marx-Straße14, 04808 
Lossatal OT Falkenhain einen Antrag auf Berichtigung stellen.	

	� Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift zu stellen. So-
weit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der 
Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen.	

3.	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 17. Februar 2019 eine Wahl-
benachrichtigung.	

	� Sie gilt auch für einen gegebenenfalls erforderlich werdenden 
zweiten Wahlgang; neue Wahlbenachrichtigungen werden 
grundsätzlich nicht versandt.	

	� Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und bereits Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.	

	� Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, 
dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.	

4.	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabga-
be in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde Lossatal oder 
durch Briefwahl teilnehmen.	

5.	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag	
5.�1	ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter. 	

	� Das Gleiche gilt für den Wahlberechtigten, der aus einem von 
ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist.	

5.�2	�ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter, wenn	

	 a) �er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, 
rechtzeitig die Berichtigung des Wählerverzeichnisses zu be-
antragen,

	 b) �sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Frist zur Einsichtnahme entstanden ist oder

	 c) �sein Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist.
	� Der Antrag kann gemeinsam für die Wahl (erster Wahlgang) und 

für den etwaigen zweiten Wahlgang gestellt werden. Wahlbe-
rechtigten, die für den ersten Wahlgang einen Wahlschein er-
halten haben, ist von Amts wegen für einen etwaigen zweiten 
Wahlgang wiederum ein Wahlschein auszustellen, sofern sie 
hierauf nicht verzichtet haben.	

	� Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 08. März 2019, 16:00 Uhr, und 
für einen etwaigen zweiten Wahlgang bis zum 29. März 2019, 
16:00 Uhr, bei der Gemeinde Lossatal - Einwohnermeldeamt -, 
Karl-Marx-Straße 14, 04808 Lossatal OT Falkenhain mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung 
als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
In dem Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten sowie 
sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter der er im 
Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben.	

	� Im Falle einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch am Wahl-
tag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, bis 15:00 Uhr, bei 
der Gemeinde unter vorstehender Anschrift gestellt werden.	

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den vorstehend unter Nr. 5.2 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs, 15:00 
Uhr, stellen.	

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag 
vor dem Wahltag bzw. vor dem Tag des etwaigen zweiten Wahl-
gangs, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

6.	 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte	
	 - (je) einen amtlichen Stimmzettel,
	 - einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
	 - �einen amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige 

Anschrift der Gemeinde, die Bezeichnung der Ausgabestelle 
des Wahlscheines, die Wahlscheinnummer und der Wahlbe-
zirk angegeben sind und

	 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
	� Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die 

Briefwahlunterlagen ab, ist Gelegenheit gegeben, dass er die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausüben kann. Es ist sichergestellt, 
dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den 
Stimmzettelumschlag gelegt werden kann.	

	� Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Dies hat sie der Gemeinde 
Lossatal vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.	

Bei der Briefwahl muss der verschlossene amtliche Wahlbrief mit 
Stimmzettelumschlag, dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle gesandt werden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bzw. am Tag des etwaigen 
zweiten Wahlgangs bis 18:00 Uhr eingeht.	
Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Stan-
dardbriefe ohne besondere Versendungsform unentgeltlich für 
den Wähler befördert. Sie können auch an der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.	
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 
entnehmen.	

Falkenhain, den 23.01.2019

Weigelt, Bürgermeister
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Brennholz in Selbstwerbung  
im Kommunalwald Lossatal
Ab sofort besteht die Möglichkeit regional im Kommunalwald 
der Gemeinde Lossatal Brennholz in Selbstwerbung zu erhal-
ten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Forstdienst:
Herrn Tino Scholz
Ass.d. FD/Dipl. FW
Mobil: 0152 22917274
E-Mail: scholz@biocen.net

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Werte Vereine,
hiermit möchte die Gemeindeverwaltung Lossatal darauf 
aufmerksam machen, dass in unseren Sporthallen Hohburg, 
Falkenhain, Thammenhain und Lüptitz an den Wochenenden 
noch freie Kapazitäten bestehen.
Ebenso teilt die Gemeindeverwaltung Lossatal mit, dass auch 
die Räume im Sportzentum Im Lossatal wochentags und am 
Wochenende noch freie Kapazitäten haben.
Wer also die Hallen für sportliche Zwecke und die Räume nut-
zen möchte, meldet sich bitte bei der Gemeindeverwaltung 
Lossatal, Frau Hempel. (Tel.: 034262 488-13).

•  Ortschaftsrat Falkenhain  
mit den Ortsteilen Frauwalde und Heyda

Liebe Einwohner von Falkenhain, 
Frauwalde und  
Heyda,
Ich wünsche Ihnen allen für das neue Jahr viel 
Gesundheit, aber auch

neue Träume,
neue Abenteuer,
neue Gedanken

neue Gelegenheiten,
neue Lichtblicke, neue Hoffnung, neue Chancen, neue Wege und 
vielleicht auch ein bisschen wunderbare Magie.

Das Jahr wird für uns alle viele große und kleine Herausforderun-
gen bereithalten – es gilt sie anzunehmen und zu lösen. Dazu 
wünsche ich uns allen die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 
man nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die man ändern 
kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
[1]
Also: „Packen wir es an!“ oder wie der Sachse sagt: „Loofen musses!“
Bei allem Enthusiasmus. Lassen Sie mich nochmal kurz zurück-
schauen:
In der Vorweihnachtszeit vergangenen Jahres waren wir zu dem 
„Advent in den Falkenhainer Höfen“ geladen. Und wieder fand 
diese Idee immensen Zuspruch. Wohl auch, um in der dunkleren 
Jahreszeit einen Punkt zum Treffen, Schwatzen und miteinander 
Lachen oder einfach nur ein Ziel für einen vorweihnachtlichen Spa-
ziergang zu haben.
Und wieder haben sich die Anwohner selbst übertroffen.
Vorweihnachtliche Stimmung bei Glühwein, Lagerfeuer, kleinen 
Knabbereien machte sich sehr schnell überall breit. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den Akteuren be-
danken, die Ihren Hof für alle öffneten, Ihre Zeit für die Vorberei-
tung opferten und nicht zuletzt Ihren Enthusiasmus, mit dem so 
viel bewegt werden konnte.
Alles in allem ein voller Erfolg! Ich hoffe, dass sich auch für die 
diesjährigen Adventssonntage ein paar Höfe finden und diese Tra-
dition fortsetzen.

Hinweis an die Vereine und Einrichtungen  
der Gemeinde Lossatal
Bitte beachten Sie zukünftig bei der Veröffentlichung der Ar-
tikel für das Amtsblatt „Lossabote“, dass der Text als Word-
Datei (keine PDF-Datei) und die Bilder als jpg-Datei an die Ge-
meinde übermittelt werden.
Pro Beitrag werden höchstens 2 Fotos veröffentlicht.
Sollten mehr Fotos dem Beitrag beigefügt sein, behalten wir 
uns das Recht auf Kürzung vor.
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•  Ortschaftsrat Hohburg mit den  
Ortsteilen Kleinzschepa, Müglenz und 
Watzschwitz
Liebe Mitbürger  
der Ortschaft Hohburg!
Mit Riesenschritten ging das Jahr 2018 zu Ende, 
Zeit um ein wenig inne zu halten, Zeit um Danke zu sagen
- den Bürgern, die mitgeholfen haben unsere Ortschaft weiter zu 

entwickeln
- den Mitarbeiter der Verwaltung u. des Bauhofes
- den ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen für ihr Engage-

ment
Ein besonderer Dank gilt den Kameraden der Feuerwehr u. der Ju-
gendfeuerwehr für die Einsatzbereitschaft im Jahr 2018.

Liebe Mitbürger, ich hoffe Sie sind gut ins neue Jahr gekommen 
und wünsche Ihnen allen ein gesundes, friedvolles 2019. Mögen 
alle Ihre Wünsche und Träume in Erfüllung gehen.
Neujahrsgedicht
Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns gegeben 
ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll nie getaner Ar-
beit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung; und wollen sehen, 
dass wir es nehmen lernen, ohne all zuviel fallen zu lassen von 
dem, was es zu vergeben hat, an die, die Notwendiges, Ernstes 
und Großes von ihm verlangen.
Mit diesem Gedicht von Rainer Maria Rilke darf ich Sie auf das 
Neue Jahr einstimmen.
Lassen Sie uns gemeinsam mit Freude und Einfallsreichtum die 
bevorstehenden Aufgaben anpacken.
Ihr Ortsvorsteher
Peter Brendler

Für unsere kleinen Mitbürger hielt der Weihnachtsmann noch eine 
ganz besondere Überraschung bereit: Kurz vor dem Fest konnte 
der Spielplatz eröffnet werden. Es war einfach ein toller Anblick, 
wie die Kindergartenkinder ihn in „Besitz“ nahmen und förmlich 
erstürmten. Und nicht nur die Kinder ließen es sich nicht nehmen, 
das eine oder andere Spielgerät auszuprobieren.
Leider durften vor allem unsere Kinder feststellen, dass es schein-
bar Leute gibt, die - ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt 
– solche tollen Errungenschaften nicht zu achten wissen.
Es stehen zur Genüge Müllkörbe herum, so dass der Inhalt von 
Chipstüten nicht breit ausgestreut werden muss. Auch finden die 
Verpackungen der Naschereien vom Weihnachtsteller sicher noch 
darin Platz. Unser Bauhof ist da sehr fleißig. Auch Zigarettenkip-
pen dürfen gern in den Müllkörben entsorgt werden – im Spiel- 
und Fallschutzsand lassen Sie sich zwar gut löschen und verste-
cken – doch Sandkuchen mit besonderem Topping ist nicht schön 
anzusehen.
Und auch wenn es eigentlich nicht gesagt werden muss – der 
Spielsand ist kein großes Hundeklo! Ich glaube der Hinweis sagt 
schon genug – ich muss es nicht mehr bildhaft untermalen!
Trotzdem – es ist einfach toll, wie selbst im Dunkeln der Spielplatz 
zum Abenteuerspielplatz wird – Kinderlachen inclusive!
Vielleicht macht auch der Winter noch sein Stück, auch wenn es so 
nicht mehr anmutet.
Wenn es dazu kommt – hier meine Bitte an die Anwohner. Befreien 
Sie die Fußwege rechtzeitig vom Schnee, und greifen Sie bei Glätte 
auch mal zum Streumittel, um das Eis abzustumpfen. Sorgen Sie 
dafür, dass wir alle die Fußwege gefahrlos nutzen können.
Und nochmal für die Hundebesitzer – auch wenn Schnee alles 
schnell abdeckt und es schön weiß ist – irgendwann kommen die 
Hinterlassenschaften doch zum unschönen Vorschein. Bitte beräu-
men Sie diese wie immer gleich! Herzlichen Dank im Voraus dafür.
Der Ortschaftsrat Falkenhain mit Heyda und Frauwalde wird auch 
in diesem Jahr für Sie ein offenes Ohr haben und sich den Aufga-
ben stellen.
Werden Sie auch aktiv und lassen Sie uns gemeinsam an den künf-
tigen Herausforderungen arbeiten. Wir freuen uns darauf.
Ansonsten wünsche ich den Kindern schon jetzt schöne und aus-
gelassene Winterferien.
Und den Erwachsenen, die sich nun langsam mildere Temperatu-
ren und mehr Sonne wünschen, kann ich nur versichern, der Früh-
ling kommt bestimmt. Das ist so sicher, wie die Sonne scheint – 
nur manchmal über den Wolken.
Mit freundlichen Neujahrsgrüßen
Christiane Hörnig
Ortsvorsteherin Falkenhain, Heyda und Frauwalde

[1] Nach Niebuhr

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Nachtragswirtschaftsplans des Eigenbetriebes  
„Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ für das Wirtschaftsjahr 2018

Das Landratsamt des Landkreises Leipzig hat mit Bescheid vom 
04.12.2018 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinde-
rates vom 19.11.2018 über den Nachtragswirtschaftsplan 2018 
des Eigenbetriebes „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ gemäß § 119 
SächsGemO bestätigt. Der Nachtragswirtschaftsplan 2018 wird 
nachfolgend öffentlich bekannt gemacht.

Weigelt
Bürgermeister

Beschluss Nr. 110/18-GR
des Gemeinderates Lossatal vom 19.11.2018 – öffentlich –

1. Nachtrag zum WIRTSCHAFTSPLAN 
des Eigenbetriebes der Gemeinde Lossatal 

„Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ 
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 16 bis 21 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe 
im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – 
SächsEigBVO) in der derzeit gültigen Fassung ergeht für den Ei-
genbetrieb der Gemeinde Lossatal „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ 
folgender 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2018.
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Weigelt
Bürgermeister

Sitzungen des Betriebsausschusses
Die nächste Betriebsausschusssitzung ist wie folgt geplant:
Dienstag, 19.02.2019, 19:00 Uhr
im Rathaus Falkenhain

§ 1
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 
wird wie folgt festgesetzt:
1. im Erfolgsplan

in den Erträgen auf � 2.875.000 EUR
und in den Aufwendungen auf � 2.848.000 EUR

2. im Liquiditätsplan
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit �  399.000 EUR
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit �  - 585.000 EUR
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit �  132.000 EUR
Zahlungswirksame Veränderung des 
Finanzmittelbestandes �  - 54.000 EUR

3. der Jahresgewinn auf �  27.000 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb 
Lossatal“ im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird 
für das Wirtschaftsjahr 2018 auf �  479.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirt-
schaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf �  400.000 EUR
festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 
im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt �  0 EUR

Falkenhain, 19.11.2018

Weigelt
Bürgermeister

Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird,  
dann kann man wohl von einem Wunder sprechen.

Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern
Bianca Dietz und Patrick Predel aus Hohburg

zur Geburt ihrer Tochter
Hedda

geboren am 17.10.2018
2980 g * 50 cm

Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern
Janine und Guido Baaske aus Dornreichenbach

zur Geburt ihrer Tochter
Florentine

geboren am 18.11.2018
3290 g * 50 cm
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Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern
Jenny Schuster und Sebastian Weise aus Kühnitzsch

zur Geburt ihres Sohnes
Luis

geboren am 18.11.2018
3505 g * 50 cm

Die Gemeinde Lossatal gratuliert den glücklichen Eltern
Sandra und Florian Platz aus Meltewitz

zur Geburt ihrer Tochter
Leonie Sandra

geboren am 11.12.2018
3115 g * 48 cm

Die Gemeinde Lossatal gratuliert 
den glücklichen Eltern

Nadine Noack und Franz Balzer 
aus Kleinzschepa

zur Geburt ihres Sohnes
Luis

geboren am 18.12.2018
3510 g * 50 cm

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
 Schönes zu erkennen, wird nie alt

- Franz Kaffka -

90 Jahre wurde
Frau Lydia Römling

aus Lüptitz

*****
Die Gemeinde Lossatal gratuliert auch allen hier nicht genannten Geburtstagskindern 

des Monats Januar ganz herzlich.
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Die Gemeinde Lossatal gratuliert dem
Ehepaar Brunhilde und Erwin Hübner

Heyda
nachträglich sehr herzlich zur

„Eisernen Hochzeit“
am 19.12.2018 und wünscht dem Ehepaar Hübner  

für den weiteren gemeinsamen Lebensweg  
alles Gute und viel Gesundheit.

******

Die Gemeinde Lossatal gratuliert dem
Ehepaar, Erika und Werner Franke

Dornreichenbach
nachträglich sehr herzlich zur

„Diamantenen Hochzeit“
am 20.12.2018 und wünscht dem Ehepaar Franke  

für den weiteren gemeinsamen Lebensweg 
alles Gute und viel Gesundheit.

*****

Die Gemeinde Lossatal gratuliert dem
Ehepaar, Christa und Günter Knauer

Hohburg
nachträglich sehr herzlich zur

„Diamantenen Hochzeit“
am 20.12.2018 und wünscht dem Ehepaar Knauer  

für den weiteren gemeinsamen Lebensweg  
alles Gute und viel Gesundheit.

*****

Die Gemeinde Lossatal gratuliert dem
Ehepaar, Margarete und Werner Hubrich

Hohburg
nachträglich sehr herzlich zur

„Eisernen Hochzeit“
am 24.12.2018 und wünscht dem Ehepaar Hubrich  

für den weiteren gemeinsamen Lebensweg  
alles Gute und viel Gesundheit.

•  Kindertagesstätte "Käferparadies" Thammenhain
Weihnachtsmarkt im „Käferparadies“
Gestartet wurde am 30. November 2018 unser weihnachtlicher 
Nachmittag wieder in der Thammenhainer Kirche mit dem gemein-
samen Singen des Weihnachtsliedes „Bald nun ist Weihnachts-

zeit“. Danke an die Kirchgemeinde, dass wir die Kirche wieder 
nutzen durften. 
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nerei Hartmut Krause, für den wunderschönen Weihnachtsbaum 
und dem Obsthof Wurzen, der uns die Grundlage für die leckeren 
Schokoäpfel gespendet haben.
Mit dem Besuch des Weihnachtsmanns am 18.12. geht unser Kin-
dergartenjahr nun zu Ende. Die Kinder waren natürlich alle brav, 
sodass der Weihnachtsmann seine Rute bei sich behalten konn-
te. Nach dem die Kinder gemeinsam ein Lied gesungen und ein 
Gedicht vorgetragen haben, hatte der Weihnachtsmann viele Ge-
schenke für den Kindergarten und eine Kleinigkeit für jedes Kind 
in seinem Sack.
Wir möchten uns bei allen Eltern, Verwandten, Freunden und Be-
kannten für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im Jahr 
2018 bedanken und wünschen Ihnen allen einen guten Start ins 
Jahr 2019!
Das Team der Kita „Spatzennest“

•  Oberschule Im Lossatal

Alles Gute für das Jahr 2019 

wünschen 
 

die Schulleitung und die Lehrer der Oberschule im Lossatal 

 

allen Schülern, deren Eltern und Großeltern 

sowie den Förderern unserer Schule 

Floorball – Regionalfinale WK III
1. Pokalerfolg im neuen Schuljahr
Nach einem erfolgreichen Wettkampfjahr 2017/18 starteten die 
Fighter der Oberschule im Lossatal am 16.11.18 in die neue Sai-
son mit dem Regionalfinale in Wurzen. Anhand der teilnehmenden 
Schulen konnte man den gestiegenen Wert dieser Sportart im 
Schulsport deutlich sehen. Immerhin vergrößerte sich, durch die 
Teilnahme der Schulen aus Bad Lausick und Böhlen, die Startliste 
auf sechs Schulen. Nach einem 4 : 1 gegen die Pesta aus Wurzen 
trafen die vermeintlichen Favoriten des Turniers, das Gymnasium 
St. Augustin und die Falkenhainer, aufeinander. Mit einem leis-
tungsgerechten 0 : 0 endete diese Begegnung. Nun steuerte alles 
auf eine Entscheidung über das Torverhältnis zu. Vor dem letzten 
Spiel hatten sich die Spieler aus Grimma ein Plus von 12 Toren 
erspielt. Doch die Spieler aus Falkenhain wollten unbedingt den 
Pokal und damit die Teilnahme an der nächsten Runde im Januar in 
Leipzig gewinnen. 40 Sekunden vor dem Abpfiff erzielten sie das 
entscheidende 13 : 0. Damit hatten sie nach fünf Partien ein Tor-
verhältnis von 28 : 1 und sich den Pokalerfolg gesichert.

M. Frenzel

Die Kinder der mittleren und älteren Gruppe gaben sich große 
Mühe und erzählten den Zuschauern dieses Mal die zauberhafte 
Geschichte der kleinen Feldmaus Frederick.
Frederick sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter- das sind 
seine Vorräte für die kalten, grauen und langen Wintertage.
Danach ging es von der Kirche auf unseren Spielplatz, wo es auf 
unserem diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder viele Leckereien, 
wie Waffeln, Gegrilltes, Glühwein und Kinderpunsch gab. Ein lie-
ber Dank an die Papa Peter Wagner und Mama Steffi Sommermei-
er, die uns tatkräftig an den Ständen unterstützt haben, sowie an 
alle fleißigen Plätzchenbäcker. Tolle Geschenke gab es wieder an 
unserem Bastelstand zu kaufen. Alle Erlöse kommen selbstver-
ständlich den Kindern unserer Einrichtung zugute.
Natürlich kam auch der Weihnachtsmann mit einem Sack voller 
Süßigkeiten schon mal vorbei, damit die Kinder ihre Wunschzet-
tel abgeben konnten und alles bis Weihnachten erledigt werden 
kann.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Bauhofmitarbeiter für die 
Hilfe bei der Vorbereitung, sowie an Fam. Bussenius für den Weih-
nachtsbaum.
Freuen über unser kleines Weihnachtsprogramm, durften sich am 
12. Dezember 2018 noch die Senioren von Thammenhain und 
Voigtshain zu ihrer Weihnachtsfeier im Gasthof „Stern“.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen, die liebe-
volle Unterstützung und tolle Zusammenarbeit im Jahr 2018.
Wir wünschen unseren Eltern mit ihren Kindern, den Mitarbeitern 
der Gemeindeverwaltung sowie allen Einwohnern von ganzem 
Herzen ein friedliches und erfolgreiches Jahr 2019.

Annett K., Birgit, Silke, Annett F., Eileen, Ivonne
Ramona, und Steffi
aus Ihrem „Käferparadies“

•  Kindertagesstätte "Spatzennest" Lüptitz
Viel los im „Spatzennest“
Am 16.11. fand der bundesweite Vorlesetag statt und wir haben 
uns sehr darüber gefreut, dass sich Frau Kugeler dazu bereit erklärt 
hat, unseren Kindergartenkindern vorzulesen. Mit der Geschichte 
„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ hat sie dabei genau ins 
Schwarze getroffen, denn am 14.11. hatten die Kindergartenkin-
der Besuch von Herrn Toni Kramer, dem Feuerwehrjugendwart der 
Gemeinde Lossatal, und Herrn Hartmut Krause von der Feuerwehr 
Lüpitz. Die Feuerwehrmänner haben die Kinder im Umgang mit 
Feuer sensibilisiert. Dabei konnten diese echte Feuerwehrsachen 
anprobieren und haben gemerkt, dass die Floriansjünger ganz 
schön schwer zu schleppen haben. 
Außerdem konnten sie mit Streichhölzern ein kleines Licht anzün-
den und haben gestaunt, wie schnell sie herunterbrennen können.

Vielen herzlichen Dank an Frau 
Kugeler und die fleißigen Feu-
erwehrmänner für die toll ge-
stalteten Vormittage!
Auch in diesem Jahr fand in un-
serem Kindergarten der Weih-
nachtsmarkt statt. 
Durch die fleißige Mithilfe und 
Unterstützung vieler Eltern und 
der Erzieher konnten wir einen 
schönen Nachmittag veranstalt
en, an dem alle Freude hatten. 
Bedanken möchten wir uns bei 
der Feuerwehr Lüptitz, beson-
ders bei Herrn Ingo Andersch 
für seine Mithilfe, bei der Gärt-
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Pakete, die Freude bringen

Auch in diesem Jahr packten wieder viele Sachsen Pakete für Kin-
der aus armen Familien im Osten Europas.
Mit viel Freude füllten auch wir, die 26 Mädchen und Jungen der 
Klasse 9c der Oberschule im Lossatal, sowie unsere Klassenleh-
rerin, Frau Böhme, unsere Pakete mit Kuscheltieren und anderen 
Spielsachen, Stiften, Mäppchen, Schals, Süßem u. v. m.
Nachdem wir die Kartons liebevoll weihnachtlich dekoriert hatten, 
konnten sie die erste Station ihrer Reise antreten.
Wir möchten auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön der Or-
ganisation ADRA und der Aktionsgruppe um Familie Kaufmann sa-
gen. Weiter so! Das ist eine ganz tolle Sache.
Die Pakete müssten jetzt bereits ihre weite Reise nach Bosnien- 
Herzegowina oder Albanien angetreten haben. Wir drücken alle 
Daumen, dass bald viele Kinderherzen höher schlagen.

Elena Grieske, Klasse 9c

Englisches White-Horse-Theatre an der Schule

Wenige Tage ist es her, da war ein weißes Pferd an unserer Schule. 
Weißes Pferd? Quatsch, oder? Wohl kaum ist hier von dem Reittier 
die Rede, sondern vielmehr von dem britischen White-Horse-The-
atre aus England. 
Diese für ihre pädagogisch wertvollen Auftritte bekannte Gruppe 
führte erneut, wie bereits viele Jahre zuvor, an unserer Schule zwei 
Stücke auf. 
Dabei spielt das White-Horse-Theatre stets in englischer Sprache, 
wobei das erste Stück für die 6. und 7. Klassen und die zweite Auf-
führung für die 8. und 9. Klassen konzipiert war.

Streitschlichtercamp 2018
Endlich war es wieder so weit! 
Wir, die Streitschlichter der 
Oberschule im Lossatal, fuhren 
vom 07.11. bis 09.11.2018 in 
das Streitschlichtercamp nach 
Langenstriegis.
Zusammen mit Schülern einer 
Oberschule aus Dresden ab-
solvierten wir im Kinderbau-
erngut „Lindenhof“ den prakti-
schen Teil unserer Ausbildung. 
Auch unsere „alten“ Streit-
schlichter nutzen das Camp 
zur Auffrischung. 
Unter Anleitung von Frau Eich-
ler und unserer Schulsozialar-
beiterin Frau Förster erstellten 
wir gemeinsam einen Schlich-
tungsleitfaden, welchen wir 
innerhalb der Schlichtung ein-
setzen können. 
Diesen erprobten wir in vielfachen Rollenspielen, ob als Schlichter 
oder Streitende. 
Ein hartes Training stand uns bevor. Doch der Spaß blieb dabei 
nicht aus.
Wir übten verschiedene Fragetechniken und klärten dabei auch, 
welche Grenzen wir in der Arbeit als Schlichter haben. Innerhalb 
der Teamspiele sind wir noch weiter zusammengewachsen und 
wissen nun, welche Stärken wir mitbringen.
Zur Belohnung erhielten wir am Abschlusstag ein Zertifikat und 
dürfen nach Absolvierung einer Prüfung im Dezember offiziell als 
Schülerstreitschlichter an unserer Schule arbeiten.

Unser Aufgabenprofil umfasst die konfliktfreie Kommunikation 
zwischen Schülern. 
Durch die erlernten Kenntnisse und Methoden sind wir imstande, 
das Problem der Konfliktparteien zu fokussieren und bei stören-
den Faktoren erfolgreich zu helfen. 
Wir arbeiten nach den Grundsätzen der Vertraulichkeit und Neutra-
lität. Das Angebot wird sehr gerne genutzt.
Geplant ist, dass wir im Dezember 2018 mit unserer Arbeit begin-
nen. Bis dahin bereiten wir uns noch auf diese Herausforderung 
vor und freuen uns, dass wir diese Chance erhalten haben.

Zu den aktuellen Streitschlichtern gehören: Hannes Schmahl (6d), 
Leonie Rinkau (7c), Cammy Kratz (8b), Miriam Ficht (8a), Cecilia 
Schultz (9a), Leon Przybilla (9d), Kevin Teichmann (10b).
Die Streitschlichter sind für euch in der großen Hofpause im Zim-
mer 315 da.

Wer Interesse hat, als Streitschlichter an der Schule zu arbeiten, 
kann sich ab der Klassenstufe 6 bei Frau Förster bewerben. Das 
Engagement wird im Zeugnis anerkannt.
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Feuerwehr

•  Ortsfeuerwehr Falkenhain

Wir suchen Dich
für die Ausbildung zum 
Feuerwehrmann/-frau oder als 
Jugendfeuerwehrmitglied!
Du bist zwischen 8 und 50 Jahre alt, in körperlich guter Verfassung 
und teamfähig, hast Interesse an Technik und der Erweiterung Deines 
Wissenstandes und bist engagiert, die Gesundheit, Sachwerte und Güter 
Deiner Lossataler Nachbarn zu schützen?

Dann bist Du genau der Richtige für uns.

Wir bieten Dir den Dank der Menschen, eine dufte Truppe, eine fundierte 
Ausbildung, welche die Grundlage Deines Handels ist, berufsvorbereitend 
förderlich sein kann und Dir auch im Alltag weiterhilft.

Möglichkeiten der Ausbildung:

Laufbahnausbildung: Fachausbildung:
- Truppmann   - Technische Hilfe
- Truppführer   - Atemschutzgeräteträger
- Gruppenführer  - Motorkettensägenführer
- Zugführer   - Maschinist
    - Digitalfunk
    - Grundlagen des Feuerwehrwesens 
                                                  in der Jugendfeuerwehr
    - u.v.m.

Interesse geweckt?

Dann wende Dich an die auf 
der Rückseite genannten 
Ansprechpartner für Deinen Ort.

www.Feuerwehr-Lossatal.de

Das erste Stück war daher sprachlich einfacher gestaltet, während 
das zweite auf einem höheren englischsprachigen Niveau gespielt 
wurde. Auch thematisch unterschieden sich die beiden Auftritte 
voneinander. Die Aufführung für die jüngeren Zuschauer handelte 
von einer filmreifen Liebesgeschichte: zwei sympathische Allein-
erziehende lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. 
Doch ihre beiden Kinder haben ein Problem mit der Romanze ihrer 
Eltern, da sie sich nicht leiden können und nicht über Nacht zu Ge-
schwistern werden wollen. Kurzerhand versuchen sie daher, die 
junge Liebe ihrer Eltern zu sabotieren. Ob es ihnen dennoch ge-
lingt zusammenzubleiben, wird am Ende des Stücks verraten. Im 
zweiten Stück geht es um das Mobbing von Schülern über soziale 
Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Eine neue Mitschülerin 
wird in dieser Geschichte von ihren Klassenkameraden gemobbt. 
Mit der Zeit steigert sich diese Ausgrenzung so massiv, dass sie 
sogar überlegt, sich das Leben zu nehmen. Ob sie es letztendlich 
macht, erfährt der Zuschauer am Ende der Aufführung.
Die Schüler der Oberschule im Lossatal waren jedenfalls begeistert 
von diesen Aufführungen. Am Ende hatten sie sogar die Chance, den 
vier jungen Schauspielern aus England Fragen zu stellen – selbstver-
ständlich auf Englisch. Diese Möglichkeit wurde mit großem Interes-
se von den Schülern genutzt.
Th. Kreutz

Zeitreise in die Vergangenheit
Liebe Einwohner und Einwohnerinnen im Lossatal,
wir sind Schüler der Oberschule im Lossatal und nehmen an der 
Arbeitsgemeinschaft Schulchronik teil.
In der AG sammeln wir Informationen über die Geschichte unserer 
Schule. Zurzeit wollen wir eine Chronik über unser jährliches Zelt-
lager anfertigen.
Wir wissen, dass es das Zeltlager unserer Schule schon viele Jahre 
an der Schule in Hohburg gab.
Darüber möchten wir genauere Informationen sammeln.
Vielleicht waren Sie selber einmal in Ihrer Schulzeit im Zeltlager 
und haben schöne Erinnerungen daran.
Wir suchen Fotos, Tagebücher, Postkarten, Briefe oder andere Do-
kumente aus dieser Zeit.
Auch Ihre persönlichen Erinnerungen interessieren uns sehr.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns behilflich sein könnten.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Vielen Dank und liebe Grüße
Ihr Schulchronikteam

Übersicht  
Kontakte Ortswehrleiter  
in der Gemeinde Lossatal

Ortsfeuerwehr Falkenhain
Marcel Uhlemann 
Tel. 0177/2323433    
marcel.uhlemann@db.com

Ortsfeuerwehr Großzschepa
René Bitterlich 
Tel. 0152/01777412    
feuerwehr.grosszschepa@t-online.de

Ortsfeuerwehr Hohburg
Uwe Purschwitz 
Tel. 0173/5971934    
ffw-hohburg@t-online.de

Ortsfeuerwehr Körlitz
Markus Lehniger
Tel. 0176/64678699    
markus9782@web.de

Ortsfeuerwehr Kühnitzsch
André Richter 
0152/09464232    
anri.0375@gmail.com

Ortsfeuerwehr Lüptitz
Ingo Andersch
Tel. 0175/6212112    
ffw-lueptitz@web.de

Ortsfeuerwehr Meltewitz
Jens Lochert
Tel. 0177/6988688    
j.lochert@t-online.de 

Ortsfeuerwehr Thammenhain
Jörg Schöllig
Tel. 0162/9750350    
schoellis-mugge@t-online.de

Übersicht Kontakte Jugendwarte 
in den Jugendfeuerwehren der 
Gemeinde Lossatal

Jugendfeuerwehr Falkenhain
Jugendwartin Christiane Scholz 
Tel. 0178/6153421

Jugendfeuerwehr Großzschepa
René Bitterlich
Tel. 0152/01777412    
feuerwehr.grosszschepa@t-online.de

Jugendfeuerwehr Hohburg
Jugendwart René Grünert 
Tel. 0173/3657857    
ffw-hohburg@t-online.de

Jugendwart Felix Rasikowski 
Tel. 0177/8729480    
ffw-hohburg@t-online.de 

Jugendfeuerwehr Körlitz
Jugendwart Sören Fuhrmann
Tel. 0179/7708684    
s.fuhrmann@feuerwehr-koerlitz.de

Jugendfeuerwehr Thammenhain
Jugendwart Toni Kramer 
Tel. 0173/4475503    
tonikramer@web.de

IMPRESSUM: 
Satz & Druck: LINUS WITTICH Medien KG 
vertreten durch den Geschäftsführer: ppa. Andreas Barschtipan
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster) | www.wittich.de
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Eltern der Kids in Falkenhain und Thammenhain für die tolle Zu-
sammenarbeit.
Ebenfalls gilt unser Dank den vielen Unterstützern wie Familie 
Carlowitz, Frau Hörnig von Neubauer Bausanierung, unserem Ort-
schaftsrat, dem Autohaus Jentzsch in Watschwitz, dem Heimatver-
ein Thammenhain und viele mehr.
Mit ihrer Hilfe konnten wir dieses Jahr für unsere Kinder neue  
T-Shirts, lange Pullis und einige Zelte für unser nächstes Zeltlager 
anschaffen.
Auch 2019 ist wieder viel Aufregendes geplant, wie ein Besuch im 
Freizeitpark Belantis oder ein Zeltlager mit allen Jugendfeuerweh-
ren des Lossatals.
Wenn Ihr Kind da Lust bekommt, bei uns mitzuwirken, dann mel-
den Sie sich Telefon: Christiane Scholz, 0178 6153421.
Momentan besteht unsere Jugendfeuerwehr aus 7 Mitgliedern,  
4 Mädchen und 3 Jungen.
Wir können also gut Verstärkung gebrauchen.
Christiane Scholz
Jugendwartin

•  Ortsfeuerwehr Thammenhain

Rückblick auf das Jahr 2018!
2018 war für unsere Jugendfeuerwehr ein aufregendes und ereig-
nisreiches Jahr.
Die Zusammenarbeit und gemeinsame Ausbildung mit der Tham-
menhainer Jugendfeuerwehr hat sich gut bewährt und wird auch 
2019 von uns weitergeführt.
Die Kinder verbringen oft schon anstrengende Stunden in der 
Schule, deshalb gestalten wir den Dienstplan so, dass nicht nur 
die feuerwehrtechnische Ausbildung im Vordergrund steht, son-
dern auch Spaß und Spiel mit einfließen können.
Feuerwehrtechnisch werden 
die Jungen und Mädchen ge-
nauso gefordert wie die akti-
ven Kameraden, sei es beim 
Üben des Löschangriffs, einer 
Schaumübung oder einer tech-
nischen Hilfeleistung.
Bei einer Besichtigung der 
Milchviehanlage Boermann in 
Falkenhain oder dem feuer-
wehrtechnischen Zentrum in 
Trebsen wurden uns Einblicke 
gewährt in die Aufgaben und 
Abläufe dieser Betriebe.
Zur Abwechslung stand auch 
Basteln, ein Spielenachmittag 
oder ein gemeinsamer Sport-
vormittag in unserer neuen 
Sporthalle auf dem Dienstplan. 

Zusammen mit den anderen Jugendfeuerwehren der Gemeinde 
konnten sich die Kinder da so richtig austoben und abschalten.
Beim alljährlichen Weihnachtsbaumverbrennen und Maibaumstel-
len halfen die Kinder tatkräftig mit und verbrachten gemeinsam 
mit den Aktiven schöne Stunden.
Im Juni wurde von der Gemeinde Falkenhain auf dem Sportplatzge-
lände ein Kinderfest ausgerichtet.
Unsere Jugendfeuerwehr durfte mit dem Verkauf von Gegrilltem 
und Getränke ihren Teil dazu beitragen. Am Brandhaus konnten 
die kleinen Besucher den Umgang mit der Kübelspritze üben oder 
am Stand der Jugendfeuerwehr ihr Wissen testen, malen oder bas-
teln.
Auch ein Ausflug stand auf 
dem Dienstplan. 

Wir besuchten die Südwache 
der Berufsfeuerwehr in Leip-
zig. Da konnten die Kinder all 
ihre Fragen stellen und deren 
Fuhrpark in Augenschein neh-
men. 

Anschließend kämpften sie 
sich im Jump House durch den 
Trampolindschungel und durf-
ten sich mit leckerer Pizza stär-
ken. Der Ausflug hat allen viel 
Spaß bereitet.

Schrottwichteln war das diesjährige Motto unserer Weihnachts-
feier. Alle brachten hübsch verpackte Geschenke mit, welche mit 
Hilfe eines Würfels an den Mann gebracht wurden.
Nachdem wir unsere selbstgebackene Kekse und Schokoäpfel ver-
schmaust hatten, packten wir unsere Geschenke aus und hatten 
dabei viel Spaß beim hin und her tauschen.
So ist das Jahr 2018 wieder vorbei und der Dienstplan für 2019 ist 
erstellt.
Um ständig realitäts- und praxisnahe Ausbildung durchführen zu 
können, braucht es viele helfende Hände.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Toni, Florian, allen 
Kameraden und Kameradinnen unserer beiden Wehren und den 

Sichern Sie sich jetzt schon den Platz für  
Ihre Anzeige in der nächsten Ausgabe:

anzeigen.wittich.de
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Veranstaltungen

25.01. 19:00 Uhr - �3. Hohburger Neujahrspreisskaten – 
Gaststätte „Zum Lossatal“ Hohburg -

26.01. - „246. Hohburger Nachbarbier“
-Kulturhaus "Hohburger Schweiz"

09.02. - �„Kapsdorfer Nachbarbier“ – 
Kulturhaus „Hohburger Schweiz“

09.02. 19:30 Uhr - �Feuerwehrförderverein Meltewitz e. V. – 
„Faschingsveranstaltung“

Motto: „Ob Stoff, Leder oder Pelz – Moden-
schau in Melz“ im Jugend- und Freizeithaus 
Meltewitz
Kartenvorverkauf ab Januar bei „Getränke-
handel Schmidt“ in Meltewitz

10.02. 08:30 Uhr - �Hohburger Sportverein 1990 e. V. – 
„Fußball-Hallenturnier der E-/F-Jugend“

13.02. 14:00 Uhr - �Volkssolidarität – Thammenhain/Voigts-
hain, Quiznachmittag im Schloss

Einladung der Jagdgenossenschaft Meltewitz
zur Jahreshauptversammlung mit anschließendem  
Jagdessen und gemütlichem Beisammensein
Ort: Freizeithaus Meltewitz
Termin: Samstag, den 16.03.2019
Beginn: 19 Uhr

Eingeladen werden alle Eigentümer von Grundflächen mit Part-
ner, die zum gemeinschaftlichen Jagdbereich Meltewitz – Mark 
Schönstädt gehören.
Tagesordnung:
•	 Rechenschaftsbericht des Vorstandes
•	 Kassenbericht
•	 Bericht des Kassenprüfers
•	 Entlastung des Kassenwarts und des Vorstandes
•	 Beschluss des Haushaltsplanes
•	 Verwendung Reinertrag
•	 Hinweise zur Datenschutzgrundverordnung
•	 Bericht der Jagdpächter

Vorstand der Jagdgenossenschaft

•  Volkssolidarität - Mitgliedergruppe 
Falkenhain, Heyda und Frauwalde

Seniorenprogramm 2019
18. Februar Tanztee mit Modenschau
7. März Tagesfahrt/Frauentag in Biggi`s Jodlerstübchen
6. April Reisebericht Mexico mit Frank Berger
13. April Zweiter Lossataler Seniorenball
19. – 24. Mai Mehrtagesfahrt in den Spessart
20. Juni Kremserfahrt in den Schildauer Forst mit Picknick
17. Juli Tagesfahrt – Unterspreewald/Kahnfahrt ab 

Schlepzig
17. August Sommerfest mit den Falkenhainer Turnkindern
25. September Tagesfahrt/Nudelcenter Riesa und Obstland Dürr-

weitzschen
12. Oktober Herbstfest mit Kiga-Programm und herbstlichen 

Buffet
27. November Adventfahrt – Herrenhuter Sterne und Weih-

nachtsprogramm in der Buschmühle Ohorn
19. Dezember Weihnachtsfeier mit Programm vom Bauchredner 

Roy Reinker

Änderungen vorbehalten

Vorankündigung  
zum zweiten Lossataler Seniorenball

13. April 2019 im Kulturhaus Hohburg
Zu dieser Veranstaltung sind alle Senioren und Seniorinnen un-
serer Gemeinde herzlich willkommen. Der zeitliche Rahmen ist 
vorerst auf 17 – 21 Uhr gesteckt, es wird ein Busshuttle organi-
siert, welcher jeden Ort anfährt. Für einen kleinen Imbiss ist ge-
sorgt und die musikalische Begleitung übernimmt das Duo Sizilia 
aus Riesa. Bereits jetzt können sich Interessierte bei den jewei-
ligen Volkssolidaritätsgruppen anmelden. In den Orten in denen 
es keine Volkssolidaritätsgruppen gibt, wenden Sie sich bitte an 
die Ortschaftsräte bzw. Heimatvereinsvorsitzenden. Auskunft zu 
dieser Veranstaltung bekommen sie auch gern bei Fr. Halfter aus 
Hohburg oder Fr. Wittig aus Falkenhain (034262 61002).

Wir freuen uns auf einen gemütli-
chen Nachmittag bzw. Abend

Ihre Sylvia Wittig und 
Birgit Halfter

Neujahrswünsche

Wie schnell läuft uns die Zeit davon,
ein Jahr vergeht, was heißt das schon?
Und auf ein Jahr folgt noch ein Jahr,
man denkt daran, wie alles war.
Leider muss alles mal vergehn, für das, was war, ein Dankeschön!
Ein neues Jahr verspricht so oft,
dass endlich kommt, was man erhofft ,
dass Wünsche in Erfüllung gehen,
und wir auf gute Zeiten seh´n,
viel Neues wird bestimmt gescheh´n,
für das, was war, ein Dankeschön!

Doch eins soll auch im neuen Jahr
so bleiben wie es immer war,
dass wir, wie all die Zeit vorher,
ganz gleich, ob einfach oder schwer,
als Freunde durch die Jahre geh´n, 
für das, was kommt, ein Dankeschön!
Mit diesen Worten möchte ich allen Senioren und Seniorinnen un-
serer Gemeinde ein gesundes, spannendes und ereignisreiches 
Jahr 2019 wünschen.
Schauen Sie in unser nachfolgendes Programm und freuen Sie 
sich auf viele interessante Nachmittage, Fahrten und Begegnun-
gen. Wir begrüßen Sie gern zu unseren Veranstaltungen und freu-
en uns besonders auf „neue Gesichter“ – die Angebote sind für 
Jedermann, bringen Sie Ihre Freunde und Bekannte mit.
Ihre Sylvia Wittig
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Schneeballschlachten und der Weihnachtsmann. Doch damit nicht 
genug, denn wir versammelten unsere Geschwisterpaare, Mütter 
und Kinder und sogar Moni und ihre Enkelin in einer Familien-
übung, in der nochmal an allen Geräten geturnt wurde. Auch die 
Erwachsenen Turner zeigten erstmals in einem Weihnachtsmix 
ihre Fähigkeiten.
Den Abschluss des Programms bildete der große Silvestertanz, an 
welchem all unsere Turner beteiligt waren. Zum Abschluss des Jah-
res wollten wir uns noch einmal bei unserer Moni für alles bedan-
ken, denn ohne sie wäre das Falkenhainer Turnen nicht dasselbe. 
Auch geht ein Dank an unsere Sponsoren, das Kartoffellagerhaus 
Falkenhain und die Ackerbau GbR Falkenhain und die Sportjugend 
des Leipziger Landes, welche uns ebenfalls unterstützte. Jedoch 
müssen zum Schluss auch noch unsere Organisatoren und Freiwil-
ligen rund um Hannah Kretzschmar, Melissa Winkler und Sophie 
Gratias erwähnt werden, ohne diese das Schauturnen nicht auf die 
Beine gestellt werden konnte. Auch geht ein Danke an die vielen 
Spenden, die die Zuschauer in die Spendenboxen hinterlegten.

Amelie Jule Janke

•  Geschichts- und Traditionsverein  
Meltewitz e.V.
Adventstreff im Meltewitz
Wie jedes Jahr luden am 3. Advent der Geschichts- und Traditions-
verein Meltewitz e. V. und der Getränkehandel Schmidt zum Tref-
fen unter dem Weihnachtsbaum vor dem Freizeithaus ein.

Diesmal starteten wir 16:00 Uhr in der Kirche mit einem Advents-
liedersingen, dass der Kirchenvorstand vorbereitet hatte.
Tatkräftig wurde die Gemeinde von den Kindergartenkindern un-
terstützt. So wurden alle auf die kommende Zeit eingestimmt. 
Das Lied „Leise rieselt der Schnee“ ließ uns hoffen, dass es bald 
schneien würde. Danach ging es den Kirchberg hinunter, wo schon 
der Weihnachtsmann mit einem neuzeitlichen Gefährt, einem 
Kleintraktor mit Hänger, angetuckert kam. Nach einer kurzen Fra-
gerunde bekam jedes Kind einen Beutel gefüllt mit Apfel, Schoko-
lade und Nüssen. Es waren ja alle ganz lieb gewesen.

In der Zwischenzeit brutzelten die Roster schon bei Günther Schmidt 
und der Glühwein dampfte bei seiner Frau. So konnten sich die Gäs-
te stärken und aufwärmen. Für die Süßmäuler verkaufte unser Ver-
ein Schokoäpfel und Trauben mit Schokolade am Spieß.

•  Volkssolidarität - Mitgliedergruppe 
Thammenhain und Voigtshain

Die Weihnachtsfeier ist im-
mer der Höhepunkt im Jahr. 
Wir möchten den Kindern und 
Erziehern der Kita Thammen-
hain, der Gaststätte Rößler 
und unserer Vorsitzenden Lisa 
ein herzliches Dankeschön für 
den gemütlichen Nachmittag 
aussprechen.

Im Namen der Mitglieder

•  Falkenhainer Sportverein 1898 e. V.
Falkenhainer turnen durch die Jahreszeiten
Am 14. Dezember 2018 fand dieses Jahr zum zweiten Mal das 
Weihnachtsschauturnen im Sportzentrum in Falkenhain statt. Die-
ser schöne Jahresabschluss stand diesmal unter dem Thema „Jah-
reszeiten“. Die Zuschauer konnten die fast 100 Turner und Turne-
rinnen gemeinsam mit der Abteilungsleiterin Monika Kretzschmar 
durchs Jahr begleiten.

Begonnen wurde natürlich im Frühling, mit viel guter Laune und 
unserer Moni auf ihrem Fahrrad. Neben kleinen Biene Mayas, Blu-
menmädchen und Frühlingsgefühlen kam aber auch das turneri-
sche Können unserer Kinder und Jugendlichen nicht zu kurz. Es 
wurden neu gelernte Übungen und Elemente in thematisch pas-
senden Kostümen vorgeführt.
Bevor die Reise weiter in den heißen Sommer des vergangenen 
Jahres ging, ertönte die große Jahresuhr an der Decke der Turnhal-
le. Acht Mädchen mimten mit roten Turnmatten das Voranschreiten 
des Jahres und läuteten somit jeweils die nächste Jahreszeit ein. 
Im Sommer wurden dann die Badesachen angezogen und sogar 
noch damit geturnt. Ähnlich lief es auch bei unserem diesjährigen 
Trainingslager ab. Denn bei solch hohen Temperaturen wollte kei-
ner unnötig viele Turnsachen anziehen. Im Sommer unterstützten 
uns beim Auftritt auch die Falkenhainer Linedancer, welche in drei 
Liedern ihre verschiedenen Altersklassen präsentierten.
Nach dem Sommer sind wir schon im Herbst angekommen. Hier 
jagten uns die 7- und 8-Jährigen einen mächtigen Schrecken mit 
ihren gruseligen Halloweenkostümen ein. Monika war als schau-
derhafte Hexe ganz vorn beim Verkleiden dabei. Doch auch die 
großen Mädchen blieben nicht im Regen stehen und turnten sogar 
mit ihren Regenschirmen zum stürmischen Herbstwetter.
Und so schnell ist das Jahr schon wieder vorbei und wir sind im 
Winter angekommen. Dort erwarteten uns schon Schneeflocken, 
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02.02.
18.00 Uhr Börln Pfr. Wieckowski
03.02.
08.30 Uhr Meltewitz Pfr. Krebs
10.00 Uhr Dornreichenbach Pfr. Krebs
10.00 Uhr Hohburg Pfr. Schmidt

•  Landeskirchliche Gemeinschaft  
Thammenhain
Sonntagstreff: 03.02. 10.00 Uhr

17.02. 10.00 Uhr
Bibelgesprächskreis: 06.02. 19.00 Uhr

20.02. 19.00 Uhr
KidsTreff: 09.02. 10.00 Uhr
TeensTreff (ab 5. Klasse) 09.02. 10.00 Uhr
KreativTreff: 27.02. 19.00 Uhr
Hauptstraße 19, 04808 Thammenhain (neben Küchenstudio), 
Tel.: 034262 44899

Viele waren auch gekommen, um sich in diesem Jahr wieder den 
Kalender mit Ansichten von Meltewitz und Mark Schönstadt zu si-
chern. Diesen bieten wir nun schon das dritte Jahr an, wozu uns 
die Einwohner genügend Bildmaterial zur Verfügung stellen. Eine 
feine Sache.
Gleichzeitig lagen warme handgestrickte Socken und gehäkelte 
Stirnbänder zum Verkauf bereit. An der Feuerschale wurden die 
Hände gewärmt und Neuigkeiten ausgetauscht. Als die Dunkelheit 
hereinzog, fing es tatsächlich an zu schneien, das erste Mal in die-
sem Winter. So ging nach drei geselligen Stunden unter der Tanne 
unser Adventsfest zu Ende, eine gelungene Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest.
Vielen Dank sagen wir den fleißigen Helfern und Machern.
Der Vereinsvorstand

•  Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lüptitz - 
Großzschepa
Gott spricht:
Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen 
sein des Bundes zwischen mir und der Erde. � 1. Mose 9,13
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
10.02., Sonntag
10.00 Uhr Lüptitz Gottesdienst Pfr. i. R. Carlitz,
10.00 Uhr Großzschepa Abendmahlsgottes-

dienst
Pfr. Schmidt,

20.02., Mittwoch
16.00 Uhr Lüptitz Gottesdienst zum 

Abschluss der
Kinderbibeltage

Herr 
Handschuh

24.02., Sonntag
14.00 Uhr Lüptitz Gottesdienst mit 

anschließenden 
Kirchkaffee

Herr Haufe

Weitere Veranstaltungen und Termine
Christenlehre findet zu folgenden Zeiten statt:
montags in Großzschepa 15.30 — 16.30 Uhr Kl. 1 – 6
mittwochs in Lüptitz 16.30 — 17.30 Uhr Kl. 1 – 6
Konfirmandenunterricht:
donnerstags Kl. 7 um 16.00 Uhr in Lüptitz
Frauendienst:
Freitag, den 22.02., um 14.30 Uhr im Schalomhaus
Frauentreff:
Mittwoch, den 06.02., um 19.30 Uhr im Schalomhaus
Minnertreff:
Montag, den 11.02., um 19.30 Uhr mit dem Reisesekretär Herrn 
Günther Thema: „Heimat — hier bin ich daheim"
Chor:
dienstags 19.30 Uhr 14-täglich Lüptitz (gerade Wochen) / 

Falkenhain (ungerade Wochen)

20.01.
08.30 Uhr Müglenz Pfr. Schmidt
08.30 Uhr Börln Pfr. Wieckowski
10.00 Uhr Körlitz Pfr. Wieckowski
27.01.
08.30 Uhr Thammenhain Pfr. Wiekowski
10.00 Uhr Kühnitzsch Pfr. Wiekowski

Notdienste
Polizei 110
Polizeirevier Wurzen 03425 985-0
Feuerwehr/Notfallrettung 112
Giftnotruf 0551 19240
Ärzte:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
im Krankenhaus Wurzen, Haupthaus 03425 93-0
Auskunft Notfalldienst,
auch augenärztlicher und kinderärztlicher 
Notdienst

0341 19292

Havariedienste:
Wasser
Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
Bereitschaftsdienst für Notfälle 03423 6855-94
Erdgas
MITGAS GmbH 01802 2009
Entstördienst rund um die Uhr
Strom
Störungsmeldung enviaM 0371 4824000
Mitteilung Notfallrufnummern der Gemeinde Lossatal
Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“
Immobilien und Kulturhaus 0157 85044411
Bereitschaftstelefon Abwasser 0160 3784290

Markttreiben zum 3. Wurzener Land-Fest 
Die Gemeinde Bennewitz ist vom 14. bis 16.06.2019 Ausrichter 
des 3. Wurzener Land-Festes.
Sie organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit den Kommunen 
des Wurzener Landes.
Das 3. Wurzener Land-Fest wird „An der Mulde“ am Sportplatz in 
Bennewitz  durchgeführt.
Hierbei werden wir von Bürgern, Vereinen, Verbänden, Schulen, 
Institutionen und Unternehmen der Gemeinde und der Region un-
terstützt.
Für Samstag, den 15.06.2019 ist ein Händler- und Handwerker-
markt geplant. 
Er soll in besonderer Weise zur Veranstaltung beitragen. Hand-
werker, Unternehmen, Händler, Verbände, Vereine und weitere 
Interessenten sind herzlich eingeladen, sich um die Teilnahme am 
Händler- und Handwerkermarkt zu bewerben, damit das Markttrei-
ben abwechslungsreich, attraktiv, bunt und interessant wird. 
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Neben den vielen Besuchern, auf die wir uns freuen, wird auch 
Herr Landrat Graichen sowie Ministerpräsident Michael Kretsch-
mer erwartet.
Die Bewerbungsbögen können auf den Internetseiten der Gemein-
de Bennewitz (www.gemeinde-bennewitz.de) und der Stadt Wur-
zen (www.wurzen.de) ab 08.02.2019 abgerufen werden.
Der letzte Termin für die Abgabe der Bewerbung ist der 31.03.2019.
Eine Teilnahme ist nur nach schriftlicher Zusage der Gemeinde 
Bennewitz möglich.
Bei Rückfragen und für weitere Informationen steht Ihnen von Sei-
te der Gemeinde Bennewitz
Frau Schräpler
Tel.: 03425 89320
E-Mail: schraepler@gemeinde-bennewitz.de
und der Stadt Wurzen
Frau Hanspach
Tel. 03425/ 8560107
E-Mail: c.hanspach@wurzen.de
zur Verfügung.

 

Bewerbung an:  Gemeindeverwaltung Bennewitz,  
   Bahnhofstraße 24, 04828 Bennewitz 
   schraepler@gemeinde-bennewitz.de 
   Fax: 03425/893240 

              

Teilnahme Wurzener Landfest/    
  25 Jahre Gemeinde Bennewitz/125 Jahre Bahnhof  

am 14.06.2019 bis 16.09.2019 
 

 Samstag, den 15.06.2019 

 
 

Name:    ____________________________________________________________ 
 
 
Adresse:    __________________________________________________________ 
 
___________________________________E-Mail:  __________________________ 
 
Tel:    _____________________________   Mobil:   __________________________ 
 
 
Genaue Beschreibung der angebotenen, selbst hergestellten Ware bzw. des Handwerkes: 

 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________  
 
Benötigte Fläche – einschließlich aller Umbauten, wie Befestigen,  max. Tiefe  3m : 

 
 ___________________________________________________________________  
Beschreibung und Größe des Standes (Pavillon, Tisch, Schirm, Verkaufswagen, Anhänger):  
 

___________________________________________________________________ 
Zusätzlich benötige Fläche für PKW – nur wenn unbedingt nötig / zusätzlich  
 
 
Strom 220V              JA              NEIN                           benötigte KW:  __________________ 
 
Strom 380V              JA              NEIN                           benötigte KW:  __________________ 

 
 
Datum: __________________                     Unterschrift: _____________________________ 

! 

! 

High School Aufenthalte im Schuljahr 2019/2020
Bewerbungsphase läuft schon!
Auch im kommenden Schuljahr werden sich wieder viele Schüle-
rinnen und Schüler aus Deutschland aufmachen, um in den USA, 
in Kanada, Neuseeland oder Australien mehrere Monate bei einer 
Gastfamilie zu leben und dort zur Schule zu gehen. Ein solcher Auf-
enthalt kann ein ganzes Schuljahr dauern, aber auch ein Halbjahr 
oder 3 Monate.
Wer im Schuljahr 2019/2020 ins Ausland möchte, für den wird es 
nun Zeit, sich zu bewerben. Die Bewerbungsphase ist in vollem 
Gange, und wer Interesse an einem Auslandsaufenthalt hat, sollte 
sich gleich informieren und zeitnah bewerben.
Unverbindliche Online-Bewerbung: 
www.treff-sprachreisen.de/bewerbung
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich kosten-
los und unverbindlich bewerben und weitere interessante Informa-
tionen wie z. B. Schülerberichte lesen oder Fotos von Teilnehmern 
ansehen. Nach der unverbindlichen Online-Bewerbung folgt als 
zweiter Schritt ein persönliches Beratungsgespräch mit den Schü-
lern und Eltern.

Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in 
den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sowie zu Ferien-
sprachreisen für Schüler und Sprachreisen für Erwachsene erhal-
ten Sie bei:
TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen
Tel.: 07121 696696-0, Fax.: 07121 696696-9
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de

 
 
 
 
 

Tierbestandsmeldung 2019 
 
 
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
 
Sehr geehrte Tierhalter,  
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, 
Süßwasserfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse 
gesetzlich verpflichtet sind.  
 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung für: 

- eine Entschädigung im Tierseuchenfall,  
- für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung 
- für die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchenkasse.  

 
Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter  erhalten Ende Dezember 2018 einen Meldebogen 
per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2019 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich bitte 
bei der Tierseuchenkasse um Ihren Tierbestand anzugeben. 
Tierhalter, welche ihre E-Mail Adresse bei der Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die 
Meldeaufforderung per E-Mail. 
 
Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 1. Januar 2019 vorhandenen Tiere zu 
melden. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 2019 den Beitragsbescheid. 
 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten 
Zwecken halten. 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt 
hinweisen.  
 
Bitte unbedingt beachten: 
 
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu 
Beihilfen der Tierseuchenkasse sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene 
Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten 
Tiere  einsehen.   
 
Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstr. 7a, 
01099 Dresden 
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35  
E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de 
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